
Gen Brüggemeier 
Umwelthaftungsrecht - Ein Beitrag 
zum Recht der »Risikogesellschaft« ? 

.Evle obJiglltoYlielJe Umwl'llhaftpfliclwlJenuhemng 
starkl das Vertmacht!TjJmizlp lind soff dtt> wlrHcha/tlicbe 
Eigemmeresu 11m UmweltulJuly. n/obiliswren. SU! wIrd 
die vl!r'$c/'uldellSunabb,':"glge Gefährdllllg,ha/tllng er· 
gänzen, die WIr über den BereIch des GewfiSSl!7"schutzes 
hmau> al/.Sdehnen 'WDllen .• 
Regierungserklärung des Bundcskan~lers H. Kohl "om 

,8. 3. /987' . 

Diese Regierungserklärung vom I S. 3. 1987 schreibt lediglich die umwelt5chut:l.poli­
(ischen fnit-iativcn und Vorhaben der alten chrisrlichliberalen K.oalitironsregierung 

fon . Bereits am }. (2. 1986 hatte die Bundesregierung eine ~interministerielle Ar­

beitsgruppe Umwelthafrungs- und Umwehstrafrecht" eingesetzt. ehr Arbeitsauftrag 

bestand darin, aus Anlaß des Sandoz-»2wischenfalls« vom 1 . 11. 1986 haftungs- und 

strafrecluliche Folgerungen zu untersuchen, die sich aus dieser und ähnlichen 

Umweltkatastrophen ergeben . Sie sollte darüber hinaus aufzeigen, inwiewei( das 

geltende Umwe\chaftungsrechr und -strafrechl verbessert werden kann. 

Am [J, 3. '987 haue der damalige Bundesminister für Umwelt, Naturscnu[:z und 

ReaktOrsicherheit W. W;Jllmann erklärt, hinsichtlich der Intensivierung des Um­

weltschutzes herrsche in der Regierungskoalition Einigkeit in vier Punkten': 

Erweiterung der Gefährdungshaftung, 
Einführung einer obligatorischen Umwehhaftpllichtversicherung, 

- Festlegung klarer strafrechdichcr Verantwordichkciten in den Unternehmen , 

- Erhöhung des Bußgeld rahmens. 

Am 5. 6. 1987 griH der neue Bundesumweltrninister K . Töpfer dieses Thema in 
programmatischer Weise vor dem Bundesrat wieder auf: Die »Erweiterung des 

UmweJthaftungsrechcs - und damit verbunden - der Versicherung gegen die 
veränderten Risiken« sei deshalb geboten, .weil damit Anreizwirkungen verbunden 

sind. Es 5011 ja geradezu ein dynamischer Prozeß Zll mehr Sicherheit, LUr Verminde­

rung von Risiken in Produkcionsprozessen und bei Produkten ausgelöst werden -
einfach dadurch, daß diese Risiken teurer versichert werden müssen).« Im folgenden 

listete er die einzelnen Schwerpunkte eines zukünftigen Umwelchaftungsrechts auf'! 

und verwies auf die laufenden Beratungen der interministeriellen Arbeitsgruppe. 

Anlaß für die kleine Regierungserklärung Töpfers LUr Reform des Umwelthaftungs­

rechts war die erSte Beratung des Gesetzentwurfs »zur Verbesserung des Umwelt­

hahungsrechts und Umwelrstrafrechts und -ordnungswidrigkeitenrechts . des Lan­

des Nordrhein-Westfalen vom 10.5.1987\ in Verbindung mit einem Entschlie-

, Ve,h. BT. 11. WahlpeClode, Sten o ß~r . Bd. ,~" 4.Sil4ung v. 18. }.,,87, S. 6} . 
l Umwelt '987, S. 10J. 

j Vcrh . SR, S 77. Sitzung v. S. 6. '987, S. '74 A. 
4 Vgl. da7.u 3u, führli,her Tö pfer. Die p(}lillschr Vuamwonullg d" Umwc!tpoJitik fil r d .. Umwdth,f. 

lung<rechl, 10 : GückdhornlSlcgcr (Hrsg.l, Umwd thaftu ngs"",ht. Umweh - Unltrnchmcn - H:Ulung, 
'988, S· 49(1. 

S BR-Drs. "7/87. Vgl. dazu S.li< ZRP 1988 , '!l. 
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110 ßungsancrag zur Prüfung von Haftungsfonds für Umweltsehäden6
. Der Entwurf 

wurde abgelehnt. 
Schon vorher hatte das Land Hessen seinen - vielfach als bloße Wahlkampfmaß­
nahme apostrophierten - Gesetzentwurf vom 20 . 3. [9877 unter der neuen Regie­

rung W.,1Im3nn zurückgezogen. 
Am April ! 98B legte die interministerielle Arbeitsgruppe ihren - mittlerweile der 
Öffeotlichkeir zugänglich gemachten - 400seitigen Tcilbencht . Umwelthaftungs­
recht. vor'. In der Folgezeit scheint die Arbeit an einem Gesetzenrwurf wegen 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den heiden federführenden Ministerien -

Justiz (F. D. P.) umd Umwelt (CDU) - hinsichdich des Umfangs der Haftungsaus­
dehnung und der f-rage einer Pflichtversieherung ins Stocken geraten zu sein. Als 
konkretes Ergebnis zeichnet sich im Augenblick9 lediglich eine Strafrechtsnovclle 
ab. Während die Sozialdemokraten sich bisher auf diesem reld mit Gesetzentwürfen 
zurüekhielten'O, präsentierte am J!. B. [988 die Bundestagsfrakcion der GRÜNEN 
im Rahmen einer öffenrlichen Expenenanhörung in Bonn zwei Gesetzentwürfe zur 
Reform des Umwelthafrungsrechts: den Entwurf eines Umwelthaftungsgeserzes 

(UHG) und eines Umwellschadensfondsgesctzes (USf-G)" . 
Nieht zuletzt wird schließlich auch auf europäischer Ebene innerhalb der General­
direktion XI für Umweltschutz und nukleare Sicherheit der EG-Kommission 
intensiv an dem Entwurf einer Umwelrhafwngs-Richdinie gearbeite!. 

DIese sieh h.äufenden politischen Aktivitäten VOr dem Hintergrund fast täglicher 
Meldungen in den Medien über Umwelrvorfällc sind der Anlaß, sich mir diesem 

neuen Reehrsgebiet der »Risikogesellschaftq (Beck) auseinanderzusetzen : Was Ist 

und was leistet e!n Umwelth'lfLUngsrecht?" 

I) Umweltschutz, Umwehpolilik und Umweftrechl 

Umweltschutz ist Aufgabe staa.tlicher Umweltpolitik mit den Mitteln des Umwelt­
rechts. Umweltpolitik ist erst jüngst wieder definiert worden als . Gesamtheit der 
Ziele- und Maßnahmen gesellschaftlicher Akreure, die den Umgang der Gesellschaft 
mil der Umwelt als natürlichem System regeln« (U. E. Simonis'» . Als Umweltrecht 
wird schlicht die Summe der Rechlssätze bezeichnet. die . das Verhältnis des 

Menschen zur Natur regeln« (G. Winter' '). Trotz strafreclulicher'l und prjvatrecht­
licher'6 Elemente liegt der Schwerpunkt des Umweltrechts im traditionellen öffent­
lichen Reche. Umweltschutz als eigenständiges Politikfeld und Umweltreeht als 
neuartiges. aber noch wenig homogenes Rechtsgebiet gibt es in der BRD reche 
eigentlich ersr seit Anfang der 70er Jahre. Zuvor wurde diese funktion in der sich 

6 BR-Drs., ,5/87. 

7 Enlwurf ,>nCl Gesel;l,Cs üb~r die H3('ung für den Betncb um\Vdl&tI~lmlcmler Anllg<n (U'u"",c:lt.s"h~-
donh,(rungsg<Stl7, - UHG), UR-Drs. 100/87. 

g Im (olgenden 2\U~"" ßcncht-lntcrmlO. AG. 
9 S .. nd End~ Mirz ,,8,. 

'0 Vgl. bISher lediglich den 5PD-ln,tI~,,,,,ntrog "om H . ) . 1988 - ßT-Dr •. ' , h 03S. 
" jet,-" Emwurf <lnfS Ge,e'".' z ur Rdorm cle. Um..,.II , chadensrcchts, ßT·D., . ,, /4'4 7. Vgl. d17u 

delrulli~ncr Brüggcme,cr, Umwchhlltungsrcdu .,1, Kodilibuo",probJem. m : Magoula$ /Simon 
(Hrsg.), Umweltschutz ZWischen S .. ", und M:l.rk,. '989. (im ErseheJ n<n) . 

I l 'ntcrnllJon.lc Aspekte WIe ZivilluhungskonvcnlJoncn und IPR·Probleme bleib.n 3usgekJalll nl erC 
13 U. E.Simoßls{Hrsg.), Pnventlve UmwehpoJilJk. '988. S.7. 
14 G. w'nur, Pnsprkllvcn drs Umweltrecln,. DVßI. ' 988, 6S9. 
's 'nsbes . seil der Einfügun g des 28 . AbschnJus . SIr.f""n gegen die UmweI,. (§§ J1~- JJod) Im J:thrc 

'WS 10 da, 5,GB. Vgl. zum U mwehst,,!r«!., zulc.-" Tdff'ncr JßI '986, 409: Nleurcr NjW '988. 1065. 
16 lnsbe •. der Immobili,rn.chb.rrecllll,chc [mm,sSlonsscllUl>. des § 906 BCH. Vg). dlZU Baur jZ '9S7 . 

}J 7: Th . rfeiffer. Die Brd~utun& dts pnv"rechtlichen [mmJ>s,onsscl!u'zC<, 1987; Crrlach j2 ' 9&8 . ,6, . 
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industrialisierenden Gesellschaft des ausgehenden 19,Jahrhunderts - wenn über­

haupt - von der polizeilichen Gefahrenabwehr, der Fabrik- und Gewerbeinspektion 
und dem sich entwickelnden technischen SicherheiLSrecht wahrgnommen (7 . 

Grundlagen der .. ökologischen Wende- waren in der BRD zwei politische Initiati­
ven: das umweltpolitische Sofonprogramm vom 17.9.197018 und das (erste) Um­

wehprogramm der Bundesregierung vom 29.9. 1971'9. Sie führten 'lU einer Reihe 

von umweitschutzpoJitischen Gesetzen auf den Gebieten Abfallbeseitigung, Luft­
reinhaltung, Lärmbekämpfung, Natur- und Artenschutz, LandschafLSpflege, Was­
serhaushalt, Schadstoffe etc. Dem korrespondierten institutionelle Veränderungen, 

die die gewandelte gesellschaftliche Bedeutung des Umweltschutzes symbolisierten : 

Mit Wirkung zum I. I. 1972 wurde ein Sachverständigenrat für Umweltfragen 

eingesetzt, der jährlich sein Gutachten vorlegt. In Berlin wurde 1974 eine selbstän­
dige Bundesoberbehörde eingerichtet, das Umweltbundesamt'o. Dagegen bedurfte 
es erst des Anstoßes durch den Alomunfall von Tschernobyl Ende April 1986, um 
aus der Unterabteilung des BMI ein selbstiindiges Bundesressort für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherhcit zu machen. 
Parallel dazu verstärkten sich in dem gleichen Zeitraum die umweltschutzpoliti­
schen Aktivitäten auf europäischer Ebene. Der Pariser Gipfel 1972 haue insoweit 
Initiativfunktion für eine intensivierte EG-Umwcltpolitik, 1973 wurde das erste 
EG-Aktionsprogramm zum Umweltschutz vom Ministerrat verabschiedet", dem 
bis heute drei weitere gefolgt sind". Diese Programme wurden in einer Reihe von 
EG-Verordnungen und EG-Richtlinien umgesetzt. Zu erwähnen ist als gewichtigste 
Maßnahme aus jüngerer Zeit die Richtlinie EWG 337/85 über die Umweltvenräg­

lichkeirsprüfung (UVP)'l, die bis zum 3. 7, 1988 in das nationale Recht umzusetzen 
war" , Durch die Einheitliche Europäische Akre vom 17.128.2 . 1986's ist dem 
Teil UI des EWG-Vertrages über die ~Polilik der Gemeinscl13fh ein selbständiger 

TItel »Umwelt<' (An. J 30 r-t) eingefÜgt worden. An. [30 s Abs. 2 EWGV ermäch­

tigt den Rat, einige Entscheid ungen mit qualifizierter Mehrheit zu treffen. In 
An. J30 t EWGV wird den Mitgliedstaaten ausdrücklich das Recht eingeräumt, 
über die EG-Maßnahmen hinausgehende nationale Umweltsehutzmaßnahmen auf­
rechuuerhalten oder neu zu beschließen. 
Diese Entwicklung des nationalen und europäischen öffentlichen UmwehrechLS ist 
hier nicht nachzuzeichnen. Dieses Rechtsgebiet hat sich mittlerweile auch in der 

akademischen Rechtswissenschaft durchgesetzt und den universitären Unterricht 
erreicht. Die literatur zum Umweltrecht Hillt wenn schon nicht Bibliotheken - so 
doch Rcg~lwände'6. Aber auch das öffentliche Umweltrechr ist zum Großteil&.w in 
thc books. Zum einen kam es relativ spät. Die sozialen und ökologischen Koseen 
unregulierten industriell-technischen Wachstums insbesondere in der Nachkriegs­
zeit, die sich in Gestalt der sog. Altlasten immer noch erst in Umrissen erkennen 
lassen, hat es nicht verhindern können . Von Lenner, der Präsident des Umweltbun­

desamtes, hat erst jüngst die Kosten der Ahlastcnsanierung auf 100 Mrd . DM 

17 Vgl. duu Wey. UmwcltpollLik m Dcutschbnd. 198:. 
,8 VgJ. J:>hre,bcr;cht da B"nde-sTcg. '970, S. J }7/1. 
'9 BT-Drs. V(!'7IO . 
• 0 Ge«t,. übet die Ernchtung d" UOlwehbundtsam(cs (UBA) v. H . 7. '974 (BGBI. I 15°\). 
" EGABL Nr. C 1 nh " . 10 . ... '973. 
12 '9n, '98), und 1987. Das (vlene) Akllon$progr.unm '98;>-9' dauert Y. 1/._ u_ 19S6 (EGABI. Nr. C 

I,S/1 V. 7. Il. 1987). 
1) [GABI. NT. L 17\/40 v. \.7.19&\ . Vgl. dnu CUPCI W.V~rw 19K5, 6J . 
24 Zum dcu .... chrn Geselzentwurf vgl. u . 3. Erbgulh NVwZ (988,969. 
'5 EGAßI. Nr. L 169/1 v. '9 · 6. 1987. 
16 Vgl. dnu Umwchbund .. ,m" Bibliog.r1plllc Umwdar",ht, ,,81. 

2fT 
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2[2 geschätzt'7. Zum anderen hat der präventive Umweltschurz: durch recheliche Regu­
lierung immanente Grenzen. Je extensiver und differenzierter die rechdichen Rege­
lungsprograrnmc werden - mit ihren abgestuften Instrumenten wie Gesetz, Rechts­
verordnung, Verwaltungsvorschrih, technischer Anleitung, Grenzwerten und tech­

nischen Regeln, ihren verschiedenen Verweismethoden und ihren unterschiedlichen 
staadichen und nicht-staatlichen Akteuren's -, desto größere Probleme bereiten 
Aktualisierung und Implementation. Die schon aus dem technischen Sicherheits­
rechr bekanmen strukturellen Wachstumsgrenzen eines command and comrol­
Ansatzes wurden unübersehbar. Die Wissenschaft verortete denn auch schon früh 
Vollzugsdefizite'9. Die Engpässe einer praktischen Umwelrschutzpolitik bestehen 

in der knappen Ressourcen für die Umsetzung: Akzeptanz, Kosten, Personal, 
Zeit l O. Die »regulatorische Krise« erreichte auch das öffentliche Umweluecht. Die 

diagnostizierten KomrolJ-lVollzugsprobleme und -kosten der direkten Regulierung 
koinzidierten mit der anhaltenden Hochkonjunktur einer allgemeinen Deregulie­

rungsphilosophie, die mit der .Wende« 1982 auch politisch in Bonn an die Macht 
kam. Die Versuche der Krisenbewähigung sind mannigfaltig. Repräsentativ sind 

insbesondere drei Ans~tze: 
Festhalten an dem Konzept direkter Sozialsteuerung durch Reche. Dies wird 
versucht über eine quantitative Beschränkung des regulatorisehen Rechts und 
liber dessen Oprimierung durch Verbesserung der Implementarionsagenru­

ren l '. 

Priorität dezentraler und marktlicher Steuerung. Ökonomische Anreize für die 

Produzenten sollten administrative Zulassungen, Auflagen, Komrollen nc. erset­
zen. Umweltschutz durch ~mehr Markt und weniger Paragraphen«p. 

- Die Einsicht in das »reguiawrischc Trilcmma~ (Teubner) führt zum konsequen­
ten Verzicht auf direkte Fremdsteuerung. Gesellschaftliche Steuerung durch 
Recht sei nur noch mircclbar durch Selbststeuerung des RechtSsysrems müglich. 

Die Verbesserung der Selbststeuerungsfähigkeit des Rechtssystems erfolge durch 

Sreigcrung der reclusspezifischen Kommunikation: Autopoicse statt substantiel­
ler Programmierung)). 

Alle drei Kritikansätze - Theorie staatlicher Regulierung, ökonomische AnalyseH 

'7 Nach <tner Sc.h'tzung der US Envlronmcnt~1 Pro,ectlon Ag~ncy (EPA) bd.uf,.n .<,ch die S.nlcrung.ko­
stm ~Ibn lür die CI w, 1000 D~porucn .. höchster Pno"';;I •. mf U-2S Mrd. US $ . 

• 8 Vgl. dazu Sllll v,der P. Marburger, Die Rcgdn d" T""hnik Im Rech" J 979: G. Win'~r (Hrsg.), 
GrrnLWC1"te, 1986, R. \'fulf, Ocr Stand der Technik, 1986. 

'9 S.cll\"ersundigcnut f. Umwchfragen, Gu,achten '974; G. Win,.r. Volizugsddi·Lllc Im W,<scrrech" 
'976: R. Mayntz el. .1.. Vol!>.ugsl"oblerne der Umwdtpolir,k. 1978; E. Bohne. Der lnform,le Red",­
SllOl,19SI . 

)0 So pr'gnJllI Riller NVwZ '987.929.93°. 
J I R. l'vhynll, Impiemen'lllon von reguhuvcr Politik, In' tvbyn,z (Hrsg.), Impkmcmallon poliuschcr 

Programme, 198) S. 5011. 
)1 Vgl. Sl~ll ,·,d~r: Weg.h~nk~1 (Hrsg.), Umwehprobl~mc als Herausforderung der M.,ktwH1.sch~ft, 

198); H. Bonus, M,rklwlflSch.ftliche Konzep,e Im Umwd,schulz, '9&4; Schnt,derlSprcnger (Hrsg.), 
Mehr UmwcllSchutz (ur wem ger Geld - ök<>noml.chc Anrcl~y"eme In der Umwehpolilik, '98~, 
GI,,>., Morkt .'all l'arngraphen? Marktw1f,.ch.ldich< Inslrumenl~ In du Umwehpo]i,ik, lnlonn,"o­
nCtl1.ur Umwchpolitik Nr. 17, Wien 1985. 

H Vgl. d,zu Sill! Vtel" G. Tcubner(cd.), AUroPOtellc L,w, '988.- Demgegcniiberb~steh' der Prozedurl­
liSlerungsbegrif{, den - ,owen ~rslchdich - R. \'(Iie,hoher zu ßq;lnn der 80er Jahre 31s sYSlemlllschc 
Kalfgoflc In die DiskUSSIon Cl nge(tihrt ha" aul der diskursIVen Bcgrundblrkett von R.-chtsnormell. Vgl. 
dcrs., EntWIcklung des Rrchtsbogrdfs. In: GessnerlWinlcr (H rsg.). R«h ... fonncn der Verflechtung von 
Sra., und Wiruch:.J" J.hrb. I. RcclllSSOZ. u, Redn"hcofle, 8d. 3, 1982, S JS 11.; der • . , Matemli zUlon 
.nd Procedurall"l<.\llon In Modern L,w, In: Teubncr (cd.), Dilcmma< In the L,w 01 thc Welf.,c S, ale, 
1986, S. HI. Vgl. h,enu ,etZI .u~h K. Günrher, D,·r SilUl für Angcmc>s,:nhell. Anwendungsdiskursc tn 
Mor~1 und Recht. 19 R5. S. )09 H. und J. HaberTnlS (in dicum Heh). 

H E'plizlt zur UmweJlh'lllung ,.gl. Adams, ÖkonomJSc!tc An,lyse du Gelahrdungs- und Verschuldens­
h,flung, '985> s. (84 Ir.; der<. ZZP 99 « 986), ('9. 
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und Autopoiesis des Rechts - beförderten gleichermaßen - so scheint es - den 
emeurenH prominenten Stellenwert des Hafrungsrechts als mittelbaren. von Legis­
lative und Justiz implementierten. Pr:iventionsinstruments gegen Umwclcbeein­
trächtigungen. 

2) Umwelthaftungm:cht 

Der Begriff des Umwe!thaftungsrechts ist eine diffuse Kategorie. Oe lege lara 
existiert kein deliktsrechtlicher oder gefährdungshaftungsrechtlicher Schutz der 
Umwelt. Weder ist die Umwelt ein haftungsrechtlich geschütztes Rechtsgut noch 
besteht ein »sonstiges Recht ... (»an« der Umwelt) i. S. des § 8.23 I BGBJ6. Die 

Versuche einer persönlichkeitsrechtlichen Fundierung eines »environmenral fight« 

sind ebenfalls und wohl zu recht gescheitertY Auch haben bisher die einschlägigen 

UmweitschutL/lormen als Schulzgcselz i. S. des § 82) n BGB kaum eine Rolle 
gespielt. Selbst der exponiertes te einschlägige Haftungstatbestand. § 22 WHG 1957, 

setzt einen individuellen Anspruchsteller mit seinem konkreten Vermögensschaden 
voraus. M. a. W.: Umwehhaftungsreeht ist weniger Umweltrecht i. S. der obigen 
Definition eines Rechts. das das Verhälmis des Menschen/der Gesellschaft zu der 
Natur regelt, als vielmehr H.lftpniclHrechT. das individuellen Rechesgüterschutz 
bezweckl)s. Von daher ist J.uch für die weitere Entwicklung eine gewisse Zweilei­

lung des Umwelthaftungsrechrs vorgegeben : 
(I) Bisher und auch weiTerhin ist Umwclthaftungsrechr Teil des Privatrechts. das 
den Ausgleich und die Prävention von umweltverschmutzungsbedingren Rcchts­

gutsver[eczungen beinhaltet. Als solches bleibt es kohärenter Bestandteil des tradi­
uone!len Haftpfliehrrechts mit seinen zwei Hauptspuren der ddiktischen (objekti­
ven) Fahrlässigkeitshaftung und der Gefährdungshaftung. Die engsten thematischen 
Bezüge weise es zu dem Sonderdeliktsrecht der ProduzenlenhaftungJ9 auf. Die 
Zukunft des Umwehhaftungsreclus liegt jedoch »jenseits des Deli kts rcdltS .. 4°. 
(2) In Zukunft könnte Umwelthaftungsrecht zudem auch ein Entschädigungsrecht 
sein. das durch nicht identifizierbare Verursacher(mehrheiten) ausgelöste Individu­
alschäden kompensiert (Schadensfonds) und das ienseits und unabhängig von 
individuellem Rechtsgürer- und Vennögensschutz emissionsbedingte Beeinträchti­
gungen des Naturhaushaltes ausgleichspOichtig macht. DcCinitions- und Regelungs­
bedarf besteht insoweir insbesondere hinsichtlich der sog. ökologischen Schäden 
und ihrer Durehsetzung. 

a) Von der Produkthaftung zur Haftung für ProduktIOnsprozesse 

Die deliktische Produzentenhaftung nach § 82) I BGB ist der Bereich dES zivilen 
Haftungsrcchls. der durch die Rechtsprechung die expansivste Ausdifferenzierung 

) 5 Die .... tt Pli",. der um\V."hl(,UogSr~hd;clll'n DiskUSSIOn dauen VOn Anf:tng der 70tr J,hr.: Bullingu 
\'trsR 197'. 199; Dicd"",h,cn BB '973,485; d<" .• Zivilrcdulichc Probiome des Umweltschutzes. In: 

FS R. SchmIdt, '976. S. '; Ro.1I NJW '97'. 9' I; S. Simn!5 VtrsR '971. 1087; W,h. M>rktb ..... Logcntr 
UmweluchULZ und p""lrcchtlicher Imm[sSlonsschmz. 'no fS L. ROlS.r. '974, S .• 8\ . 

36 Für den letzter<~ AmoLZ hll SIch ,nsbes. Köndgcn UPR '98;, Hl ., .. gesprochen . 
J7 Vg) . • 'w.>. ForkeI, Imm ISSIonsschutz und PcrsönlichkeJlSrcch., 1968. 
,8 Vgl. dazu <cho~ BruggcmeIcr. Dclik15red1l. '9ß6. RL. 771 H. 
;9 Vgl. dnu Kull rn.nn. In: Kullm. nn!Pli"cr. Produ>.cnlCnha!tung, I9ffo/l .• Bd. I Kz.. 15°0; MK·Mcrtclls, 

1 . Aun. '986. § 82J R~ . 1.79 fL; BruggtmCIf'. Ocliktsrechl, 1986. K..:r.. 52 I rL; zUm h,hungsrcdnlic hcn 
St.LUS d<r EG-Produkthaftung und des d.ut,ch~n Produkthallungsgcsclzcs vgl. Brüggcm~,.r ZHR [ 12 
(1988). 1 l! m. "'e ... N"hw. 

~o Zu E~tw"klung'pcrSpckllvcn des UmwelldchklSrc'Ch" vgl. Köndgcn UPR '98; , 345; G . Hlgcr NJW 
'986, [96,; A.<sm:lJ1n, Rcclmlragcn de, K,u,oJiG.tsn.achwcI<c, bel UmwtlLSchäd~n , ,n: Nickl isch 
(Hrsg.), PräventIon '1'1 Umweltrechl, '988, S. I SI. - Vgl. duu ,us :untrikanlScha Sicht u . " . R.\bm, 
EnvIronment:!.l L .. bility and ,he TOrl System, 24 Houston L. R~V.17 ('987) . 
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114 erfahren hat, um den spezifischen Gefahren der entwickelten industriellen Waren­
produkrion zu begegnen. Auch diese Entwicklung hat sich erst in den letzten 
20 Jahren vollzogen. Die objektive Fahrlässigkeitshafrung mit Beweislastumkehr für 
die Fahrlässigkeit, die die Rechtsprechung mit zwei grundlegenden Entscheidungen 
- dem Hühnerpesrurtcil aus dem Jahre 1968.\1 und dem Apfelschorf I-Urteil aus dem 
J abre 1981~' - eingeführt und ausgebaut hat, entspricht im Ergebnis weitgehend 

einer Produktgdährdungshaftung (mit Ausnahme der Haftung für Entwicklungsri­
siken-l J). Dieses Produkthaftungsrecht erfüllt in etwa auch die Effizienzanforderun­
gen, die die ökonomische Analyse des Haftungsrecht formuliert, der es primär um 
die Prävention von Schadensfallen gehr:~. Wihrend die akademische haftungsrechr­
liehe Orthodoxie immer noch um die vermeintliche Differenz von äußerer und 

innerer Sorgfalt bei der Fahrlässigkeitshaftung belllüht ist~S, hat der VI. Zivilsenat 

des BGH mittlerweile in der Sache längst die berühmte Lcarned Hand-Formel46 

rezipiert und seiner Entscheidungspraxis zu Grunde gelegr'7: Die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt wird beachtet, wenn der potentielle SchädigerfRisikosctzer 
die Grenzkosten der Schadensprävention aufbringt, solange sie nicht höher sind als 
der Erwanungswert der vermiedenen Schäden. Liegen die Grenzkosten der Präven­
tion höher, wird der Risikosetzer es vorziehen, auf die Prävention zu verzichten. 
Gleichwohl auftretende Schäden braucht er unter einer Fahrlässigkeitshaftung nicht 
zu ersetzen. Unter einer Gefährdungshaftung 'licht er es vor, diese Schäden zu 
kompensieren. Unter diesen Voraussenungen ist das Ziel einer sozialen Schadens­
optimierung annäherungsweise erreicht. 
Der Geschädigte braucht heute nur noch die haftungsbegründende Kausalität zu 
beweisen, daß er durch MS Produkt des beklagten (industriellen) Herstellers bei 
dessen bestimmungsgemäßem oder vorhersehbarem Gebrauch verletzt worden ist. 
Die Einhalcung des erforderlichen Sorgfaltsniveaus hat der Hersteller nachzuweisen. 
In der Sprache dcr Produzentenhaftung: daß kein Fabrikations-, Konstruktions-, 
Instruktions- und Organis3tions.fehlcr6 vorliegt. 4g 

Dieser Ansatz läßt sich erweitern auf die Verantwonung für umweltverschmut­
zungsbedingte Schädigungen durch Produkttonsprozesse - von der Grundstoffge­
winnung über Fertigung, Lagerung, Transporr bis hin zur Enrsorgung produkcions­
bedingrer Abfallstoffe. Daß derartige Fälle von ProduktionsveranrwoTtung die 
Rechtsprechung bisher wenig beschäftigt haben, durfte insbesondere mit zweierlei 

zusammenhängen: (I) Zum Teil bereitet die Identifizierung der Quellen der um­
weltverschmutzungsbedingten Rechtgutsverletzungen größere Schwierigkeiten als 

4' BGHZ p, 9'-
4' BGHZ 80, ,86. 
4J Dies~ w.".den Jedoch In gcw,ss~m Umfang durch di,· sog. ProduktboobJchlungs- und ReakllonspOich­

'~n crfaßI. "gI, dazu die In FN J9 lIl'erten Arocllen, 
44 Vgl. da~u "au vIeler Adams, ÖkonomISch< Analyse der Gd>hrdungs- und V~"chuIÜn,haftung, '9Sj; 

Sch~reriOIl, Lehrbuch d~r ökonomIschen Analy~e dc< Z,v,lredll.s, '986. 
4j Vgl. Sl~1I ... ,rler D"uL<ch JZ ,?8S, 99J. - Einer der er'ten, die rur den konsequcnten Übergang zu emtr 

emhcIIlichon (ob)ckllvcn) F.hrläßI!;kc",h,ftung pl'diencn. war R. \Voelhüher: Dc,"". Du Rechucrt\­
gungssrund des verkehrsnchllgcn Vtrhahens, 1960. 

46 Vgl. dazu Schäfer/Oll, '9S6, S. 97 fL 
47 Vgl. elwa di" ,n den jüngeren EntschCldungen h,u fig w,ed~rkd,,<nde Wendung: Der Hccs,dkr 1St 

'·crpflicht." >Im R~hmc" des ihm wIYl<chafllich ZUmU,bdfm "nd ttelm"c" Moglichm ... spczir.s.:hc 
Gcbhr.n (d~, ProduktS) m" ihren schweren Verletzungen moglichSl Junuschahcn., ßGHZ lö4, »}, 
)26, 3>7, HO - L,mon,dcnO,sche. Vgl. luch BGH NJW '976. 46 - Öhb(~lIc (.rnoglich und 
zumutbar. ). 

48 Auf wCII.'1lchende DiHcrl'nz\<rungcn Wird zur Entlastung des Tntcs verz\chw. Vgl. d.zu neben den 
In FN J9 7.1l1enen Arbellen Brüggemcl.r. Dit' Produklhaltung n,eh der EG-Ri"htlullt - ,'m Fo",chrlll 
der RcclmcnrwlCkJung? In: O,t/Schiifer (Hrsg.). Allobllonsrffizlenz In der Reclusordoung, '989. 
S. ~28 
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in den Produkthaftungsfällen. Die sprichwörtliebe Allgegenwart der Schadstoffe 
überfordert die traditionellen haftungsreehlichen Formen der Zurechnung und 

Verantwortung. (2) Zum anderen werden - hierdurch mitbedingt - umwelever­
schmuezungsverursachte Körper- und Gesundheitsschäden weitgehend über die 
Systeme der sozialen Sicherung, insbesondere die Berufsgenossenschaften sowie 

vergleichbare Träger der Unfallversicherung und die Krankenkassen, aufgefan­
gen . 
Die Leitentscheidung, in der der BGH explizit die hier angesprochene Übertragung 
der Grundsätze der Produkthafrung auf die Produktionshaftung vorgenommen h:l(, 

ist denn auch nicht von ungefähr durch das Fe],)en der beiden oben benannccn 
Merkmale gekennzeichnet: Der Kupolofen-Entscheidung aus dem Jahre 1984'9 lag 
eine Eigencumsverlctzung durch eine leicht nachweisbare (weil im woTtwördichen 

Sinn "nahe«) Immissionsquelle zugrunde. Durch den Staubauswurf, der mit dem 
Abgas aus dem Kupolofen getragen wurde, wurden die auf einem benachbarten 
Betriebsparkplacz abgestellten Kraftfahrzeuge beschädigt. Dies wiederum bewog 
den 8GB dazu. zur Feststellung der fahrlässigkeit nach § 813 1 BGB auf den »risk 
utility-test~ des § 906 11 I n. F. BGB (»winschaftliehe Zumutbarkcit c ) zurückzu­
greifen und damit zugleich die haftungsrechdiche Fragesrellung mit den spezifischen 
Elementen des immobiliarnachbarrechdichen Eigenrumsschutzes (»wesentliche Be­
einträchtigung«) zu belasten. Dieses Vorgehen des BGH erklärt sich nicht zuletzt 
daraus, daß bisher die umwdchaftungsrer:htliche Diskussion ihren Ort nicht im 
BGB-Deliktsrcchr, sondern im Sachenreehr hane. Die nachbarrechdichc Immis­
sionsschurznorm des § 906 a. F. BGB war '9>7 von dem RGjO zu ,illern ~jviljsti­
sehen Aufopferungstatbestand ausgebaut worden, der für wesentliche und nicht 
verhinderbare (weil »ortsübliche ,, ) Grundseücksbeeinträchtigungen einen unrechts­

und verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch vorsah . Die Novelle! 9 59 
kodifizierte diese Rechrsenrwicklung. Zusätzlich wurde dem § 906 II I BGB in der 
Sache ein objektives Fahrlässigkeitselement - die wirtSchaftliche Zumutbarkell -
imputiert' I. Nachdem das BlmSchG 1974 in § 14 die Voraussetzung der -wirt­
schafrlichen Vertretbarkeit eingeführt hat und seit der Novelle 1986 in § J 7 Il 
BlmSchG für nachträgliche behördliche Maßnahmen nunmehr auf die Verhältnis­
miißigkeu abgestellt wird, bemüht sich die rcchtswissenschafdiche Diskussion um 
eine Kompatibilisierung dieser drei ZentralbegriHe des Enrschädigungsrcchts für 
nachteilige lmmissionen : etwa in dem Sinn einer "Abwägung zwischen ökonomi­
schem Aufwand und ökologischem Ertrag~ (G. Hager).!' Unabhängig von der nicht 
unproblemalischen Entwicklung des § 906 11 2 BGB zu einem Quasi- Haftungst.ar­
besrand und der Überlagerung des Dcliktsrechts durch diese immobiliarnachbar­
rechtliche Norm ist mit der Kupolofen-Entscheidung jedoch im Prinzip der Schritt 
zu einer modernen Produktionshaftlmgfiir umwellverschmutzungsbedingte Rechts­
gutsverlelzungen nach dem Vorbild der deliktischen Produzenren-/Produkrhafrung 
getan. 
Probleme bereitet der deliktischen Produktionshaftung jedoch der genehmIgte 
Normalbetrieb. Zwar ist daran festzuhalten, daß genauso wie die Einhaltung 
überbetrieblicher technischer Normen (DIN-Normen, VDl-Richdinien, VDE-Bc-

4\1 BGHZ 9', '43 = JZ '984, 11°9 m.Anm. B,umg'nd; vgl. auch Nick Agr.rR 1985. lHö M"burgerl 
Hernnann JuS 1986. J 54: Sllje DA R J 988, J01. 

So Grdl. RGZ I H, 161 - Gutcl,of{nung,himc 11. 
l' Vorbcrelle\ - wIe zumclSl- durch die Reclll.sprechungscn,,,,,eklung: RGZ 1 H. 1 p; 161, )49 ; BGHZ 

jS. 6 .. 
SI Vgl . zu dieser DiskUSSIon: G. Hager NJW 1986, '961, 1,6) L; Dl<-dwch,.", Referat. on: Verh. s6. DJT. 

1986. L 48 , 6J H. 

21 5 
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2/6 stimmungen eec.) auch die Befolgung von Grenzwerten oder das Vorliegen einer 
öffentlichen Genehmigung der schadensträchtigen Anlage die Haftung grundsätz­
lich mcht ausschließr. Die öffendiche Genehmigung und das Aufstellen von Grenz­
werten legalisierw eine gefahrenträchtige wirtSchaftliche Aktivität aus Gesichts­
punkten, die die haftungsrechdiene Perspektive zwar nicht unberücksichtigt lassen, 
aber nicht mil ihr identisch sind. Zivilrechtlich schließen beide die actio negatOria 
(§ 1004 BGB) aus Sl ; haftungsrechclich stellen sie jedoch keinen »Freibrief« für die 
Verletzung fremder Rechtsgüter darH . Insbesondere entfällt die Rechlswidrigkeie 
der Schädi~ng im Rahmen von § 82) [ BGB nicht schon ohne weiteres mit der 
Genehmigung. Was der Grundstücksnachbar möglicherweise hinnehmen muß, 
kann dritlen Nicht-GrundstücksnaehbaTn gegenüber gleichwohl eine unerlwble 
Handlung i. S. der §§ 8z3 ff. BGB dusteIJen. Gegenubcr vorschnellem "Gleich­
schalter)« von sachenrechtlicher und hafrungsrechtlicher Rechtmäßigkeit bz;w. 
RechtswidrigkeitH sind Vorbehalee angebracht. Der Betmb der Anlage erfolge 
wissentlich und willentlich. Die Schädigltllg Dritter durch die Anlage erfolgt i. d. R. 
fahrl~ssig. Bei der Fahrlässigkeitshaftung ist dje Rechtswidrigkeit identisch mie der 
Verletzung der erforderlichen (äußeren) Sorgfalt. 16 Diese wiederum beuneilt sich 
danach, ob zusätzliche Schutzvorkehrungen dem Produzeneen »technisch möglich 
und wirtschaftlich zumutbar" sind. Hierfür sind Grenzwene und Anlagengenehmi­
gung lediglich von indizieller und keiner präjudiziellen Bedeutung!7. - 1n praxi läßt 

jedoch das Einhalten von Grenzwerten und/oder die staadiche Genehmigung bei 
der delikrisehen Produktionshafl1lng die bcwelSrechtlichen Vorteile für den Gesch~­
digten (hinsichtlich des Schädiger-Verschuldcns), auf denen die Effektivität des 
Produkthafcungsreehls beruhe, weitgehend en&llIen! 8. 

b) jemeus des DelikLJredm: Dc[iztle eines ProduktionshafcungsTechts 

Schon der zulelze angesprochene GesichtSpunkt führt zu der Überlegung, ob der 
Bereich der umwe!cverschmurzungsbedingten Schädigungen nicht gleichwohl durch 
zusätzliche Besonderheiten gekennz.eichnet ist, die die Erweiterung eines solcher­
maßen konzipierten, richeerrechtlich entwickelten »Umwclthafcungsrecllls« um 

zusätzliche innovative Elemente erfordern. um insbesondere den Anforderungen an 
Prävent;onseffizienz zu genügen. Die typische Sachverhaltskonstellation in der 
Umwelthaftung ist - anders als etwa in dem Kupolofen-fall und anders Olls in den 
Produkt(rnassen)schadensfällen, wo die feststellung des schädigenden Produkts 
i. d. R. keine Schwierigkeiten bereitet!9 - durch kumulative Gef'ahrdungsbeiträge 
mehrerer .Schädiger~, eine komplexe Kausalität und eine lange Latenzzeit der 
zumeist durch cnemische Wirkstoffe ausgelösten Schäden gekennZoeichnet. 

Die natürliche Umwelt wird zumeist nach den Medien Luft, Wasser und Boden 

SJ So ~u"h schon § 16 •. F. G .... ·Q '869. 
14 LU" . schon RGZ '59,68.75; RG DR '94'. '70J. Heult vom. Mtlnuog: MarbuFJ;"" Gutacl" .. n C 16. 

DJT '986, C 1"; Gerlacn JZ '988. 16" '7' fI. m. WCII. N,cOw. Di({cTCnlJcrend: Ditdcnchsen, Referat. 
on: Verh. 56. DIT, '986, L 40', 65-70. 

55 So der Bcrocnt-Int<'mlln. AG, S. 71. 
56 Ocr !lOrk Immobil;.m,ehbarrecholich onenUorlt Beroch, der Imumm. AG knt\S!cn denn auch den 

BGH In der Kupololcncnt<chcldung gende d., wo di.ser recht Illt - bel dem Absehen von der 
Rt·chlsw,dngken zugunstcn des Sorgh\lSvcrSlOßC.S. Bcroclll-lnICrmtn. AG, S. 10. 

57 BGHZ 9', 'H. '51: Wc,,~ der TA-Luft . nur ein ~lIgcmemtr Richtwert '. Eben,o der 56. OJT. Abolg. 
Umwd"ox-h,. Beschluß Nr. 14 (OB '986, lo68). 

SS Dies bdcgt .u( das Nachdruckli.hst< der Kupolo(cnf~11. Trotz .I .. ß~w .. sh."umkehc durch den BG H 
b" nach d.r erfolGten Zuruckverwelsung das Berufungsgencht die Sch.denser .. !:dJagc w~.n fe·hlcner 
PflichltVodngken/F.hrlisslgkell (~) .,bs,,",.s.n. VgJ. OLG Zweib""kcn BB 1986.1>97 - Kupolofell IL 

!9 Wohl.b~r kann, Insbes . bel den sog. Generika. die Feststellung Je, konkrtr.n HeYJ/ell~" Schw,engkcl· 
ten bereuen. VgJ. dazu un'"n die DISkUSSIon der DES-F:illo. 
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gegliedert. Der Weg der schädigenden SubsranLen von der Emission bis zum 

Schadenseintriu ist vielfältig vermittelt über Ökosysteme, Organismen, Nahrungs­
kcnen elC. Die Substanzen wechseln z . T. von einem Medium in das andere. 
Exemplarisch dafür ist die Gefährdung des Oberflächen- und Grundwassers durch 
die in der Landwirtschah verwendeten Pflanzenschutz- und DüngemiueJ und deren 
Wirkstoffe60

, Hinzu kommen synergistische Effekte verschiedener Substanzen, die 

in unterschiedlicher Intcnsit;H und Form emittiert worden sind. Überhaupt entzie­
hen sich die in globalen Wirkungswsammenhangen und interdependenten Kausal­
prozessen auftretenden Schädigungen dem traditionellen linearen Kausalit litskon­
zept, bei dem einer eindeurig bestimmb:lren Ursache der Erfolg einer Rechtsguts­
verletzung zugerechnet werden konnte . Das Wissen um umweltverschmutzungsbe­

dingte Schädigungen ist in starkem Maße ~bh:ingjg von dem jeweiligen Stand der 

epidemiologischen forschung . FomchriH der Epidemiologie meint :Lugleich Ab­
nahme von Unsicherheit über »Kausalitäten« (Dosis-Wirkung-Beziehungen) und 
damit Zuwachs ~n (bekannten) Risiken der Industriegesellschafr6 '. 

Kehrseite dieser Komplexität der Kausalität ist eine Vielzahl von Immissionsquellen 
und damit eine Mehrheit von potentiellen Schädigem. Zudem handelt es sich 
zumeist anders ats im UnfaIIrechi um sog. graduelle oder Allmählichke;tsschäden, 
die dureh den Normalbelrieb einer Anlage, langwährende Düngungspraxis cte. 
entstehen. Viele Substanzen rufen keinen sofort sichtb:lren Schaden hervor, sondern 
~regieren in einem Umwellmedium oder einem Organismus, bis sie e.in kritisches 
Niveau erreichen und zur Emanation des Schadens führen. So führt die langwäh­
rende Überdüngung des Bodens i. V. m. weiteren Kontaminationen des Wassers in 

den Ozeanen zur Herausbildung giftiger Algen, die zum Tod küsten naher Fische 
und verminelr über die Nahrungskette etwa zum Sterben der Wale vor der 
amerikanischen Ostküste geführt haben . - Prominente Anwendungsfälle von Lang­
zeilwirkungen in dem Bereich der Haftung für schadstoffbelastete Produkte sind die 
US-ameribnischen DES_6

1 und Asbest-EiIle6l . 

Oie hafrungsrechtlichen Konsequenzen hieraus sind vielfältig. Sie betreffen die 
Anforderungen an den KausalitälsbegriH und -nachweis, die Ausgestaltung der 
Gemeinsch:lftshaftung Mehrerer, das Schadensrecht mit seinem AlIes-oder-Nichts­
Prinzip LInd die Verjährung. Die Lösung dieser Probleme wird mit dem Übergang 
zu eineT Gefährdungshafrung für UmweJrschiiden6.< zwar erleichtert. Sie haben sich 
dadurch aber in keiner Weise erledigt . 
Inwieweit das traditionelle Konzept linearer Kausalität für das Umwelthaftungs­
recht nicht insgesamt in Frage gestellt werden muß, bnn hier lediglich in Parenthese 
angedeutet werden. Die auf summierten Immissionen beruhenden Distanz- und 

Langzeitschäden sind sowieso nur durch kollektive Schadenstragungssysteme auf­
fangbar61 . Für den überkommenen Kausalicätsansacz der juristischen Praxis hat 

60 Vgl . dUli 2uletZI wIeder J. Conr~d (H.,S'), W~sscrgcfahnhm& durch die Landw.rtI,h,lI, 19~8; 
S.I:t.wcdd NuR '98), 4{ . 

61 Ein BeIspiel: In der L1."llf der mlxlm,'en Arbetupl.17.konunlrlltol)en (M A K) ""urden Anflng der 70cr 
Jahre 1 S'ofle,1s .krebserregrndu geluhn. Mitte der Soer Jall,e ... ·>ren es I p rnll "ponenll.!1 "eog_nder 
Tcod.'nz! Vgl. H enschlcr, Umweltfomm 1986, S. zJ . 

61 D, s vem\clntli,h Feh lgeburt en ve rhonderend< Ö"mgcnpräp'l"ll DES hihrtt et,",'l 10 J •. hrc n,ch 
Einnahme durch die schwangeren FrauCll zu Gcb,rmullcrkrcbs bCI don erw.chstnen Trichtern. Vgl. 
duu SI,II v,da Sh,p<), A N.tlon of Gmn"" Pigs, 1979.S. 163 fl.; Ro binson 68 VA. L R..-v. 7', (1<)81). 

6} Vgl. da, u Henslcr/ FclshncrlSdvon / Evener, Asbesto s on d,t Courts, '9~S . 
64 AbI. der )6 . DJT, Abdg. Umwdlrcchl. Be,chluß Nr. 4) . BeiurworlCl w,rd 'edi&'ich d;e Gefährdung'­

h~r.ung für Umwehu»fdllc (Beschluß ! r . 44). - Die Inlcrmm. AG schl:igl fine Gefihrdungshaftung für 
gcfo"rlirhe A'J/"g~n vOr (ßc"cht S. jSolf.); ebenso § 6j des NR\XI-Gcsel7.CTllwurfs: .gcnchmlgung.be­
dilrfuge Anl.gen". 

6S Vg] . d,zu u",co S. 1 H fr. 
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grundsätzlich der durch eine Umweltverschmutzung Geschädigte dcn NachweIs der 

sog. hd{tungsbegründenden Kausalität einer bestimmten oder mehrerer identifizier­
barer Emissionen für seine RechtsgufSverletzung zu führen. Dies gilt unabhängig 
davon, ob eine Gefährdungs- oder eine Fahrlässigkeitshaftung gegeben ist. Ein Weg 

der Effektivierung des Umwelthaftungsrechts gleichermaßen im Sinne der Scha­
densprävention und des Schadensausgleichs im Einzelfall kann es sein, die Anforde­
rungen an den Kausalitätsnachweis durch Reduktion des Bewelsmaßei zu senken. 
1m deutschen Zivilrecht gilt unverandert der sog. Voll beweis. D. h. der Geschädigte 
muß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich keit dartun, daß die Emission die 
Rechtsgutsver1ctzung herbeigeführt hat. In der Liter~tur ist schon des längeren 
erwogen worden, das Beweismaß für den Kausalitätsnachweis auf bloße überwie­

gende Wahrscheinlichkeit zu reduzieren (prcponderence of evidenee des amerikani­
schen Zivilprozesses)'6. Die japanischen Instanzgerichte haben diesen Weg in einem 

der vier spektakulären Umwelthaftungsprozesse zu Beginn der 70er Jahre beschrit­
ren67 . Man spricht insoweit auch von einem statistischen, probabiJistischen oder 
epidemiologischen Beweis68

. Gemeinr ist in jedem Fall, daß eine abstrakt dargetane 
- aufgrund statistischer oder epidemiologischer Daten - Wahrscheinlichkeit von 
mehr als 50% ausreicht, um die Kausalität auch in dem jeweiligen Einzelfall 
darwtun. Dieser Ansatz der Beweismaßreduktion dürfte sich in der Sache wenig 
von einer Verutsachungsvermurung zugunsten des Geschädigten unterscheiden. 
Eine derartige KausalilÄlsvermutl(ng sah - vergleichbar der Regelung der Bergscha­
densvermurung in § 120 BBergG6

9 - der Gesetzentwurf Nordrhein-Westfalens 
vor70 . Denn auch die Beweisvermulung für umwehversehmutzungsbedingte Schädi­
gungen serzt eine Subst3miierung des Schädigungstlthestandcs bzw. den Beweis der 
Vcnnutungsbasis voraus, will man eine bloße Verdaehcshaftung verrneiden7'. 
Damit ist jedoch nur erst eine Verbesserung in den traditionellen Situationen einer 

identifizierbaren Schädiger-Geschädigten-Relation gewonnen. Umwelthaftpflicht­
fllle sind zunehmend durch eine Vielzahl von Emittenten gekennzeichnet, die 
zudem i. d. R. allein durch ihren Gefährdungsbeilrag den Schaden nicht verursacht 
haben. Hier ist ein Kausalilats- und ein Schadensproblcm angesprochen . Das 
deutsche Zivilrecht kennt keine explizite Regelung der (gesanHschuldnerischen) 
Hafrung für - verschuldete oder unverschuldete - addiuve oder kumulauve Verur­
sachung71 . In § 830 128GB ist lediglich der Sonderfall der alternatIven Kausalität 
geregelt: Einer von zwei oder mehreren Delinquenten hat in jedem Fall die 

66 Vgl. Kegel, D"r Indivldu~bns"helnslx:wcls und dic Vcrteilung d<r B"w~lSlaS! n."h überwIegender 
W,hr5cheonlichkcll, on: FS Krons','.on '967, S. ) l!; Mu",en, Bewoosm.llproblcme Im Sch,den,or'><z­
pnneß, '97j; Wa.her, Frclc Bcwc"würdigung, '979. S.15~ IL, MOl.Sch. Vom rcchl,genügmdcn Bewel<, 
198,; Brüggeml"lcr, Ddjkt.<r<ch" 1986. Rz. 145 H. - Zur "'trong" und .we,k VC"">n u cl ... prcp0)ldc' 
.um mit ,·gl. Rosenbfrg 97 Harv. l. R.ev. S5" S68 H. (1984) - Abi. Je.,. 56. DJT, Abdg. Umwdtrcch" 
Beschluß Nr. 40 (DB 19&6, 1068), und clie I",,,mon. AG (Bencht S. )9' H.). 

67 Es handel, SIch um die durch KadmlUm.blagerungen ve""sochlen K nochcncrkmnkungcn (. h3l-1<,,­
KrankheIt.). Uneil des HG Nagoy. v. 9. S. 197'. Vgl. d.z u Uelo, Umwelt"hul7. und Produun'enh.f­
lung on J.pan, on: G. ß.umgirte[ (Hrsg.), J.panlSchcs Recht. Grundprobl"mc des Pnv'lrccht>, 1985, 
5.167/f., 18411., SOWIe die mehrf.che BcrJclller,!,"ung durch H . Weld".r (z. B. TsurulWeldner, Ein 
Modell fur UnS: Di. Erfolge der J.1p.mschm Umwd,politik, '98j, S. 85 fL) . 

68 Vgl. d.~u RobInson, Prob.bilisllC C.USJuon and Compens.lIon for T"nlou' Risks. '4 Joum.1 01 Leg..! 
Slud. 779 (1985); Rosenberg. 11,. C.uSlI ConncclIon Jssuc on M .. s Exposure Ca«.$: A .Publi< Law. 
ViSIon 01 Ihe Ton Syslem, 97 H .rv. L. Rcv. S 5 I (1984). 

6, VgJ. d~:l.u BQtd(lWdlc;:r, Kommcnt:lr t,um BunJt'sbt:rgr;CSetL) 19R"" ~ I ~o R~.) H, rn., well N:.chw. 

70 § 6)3 (BR-Drs. 21 7/87). 
7' G . Hager hOl vorgeschhgen, In,owtll .>Uf d.s ,oz"I,e..:h,lichc InSltlut der westtlilidJeIl Bedingung 

~urüchubrcifen . NJW '986, '96,. '969. Vgl. d~zu Br>ckmann. Handbuch d. S07l:UverSld,.rung, 
Bd. lf. lo.Aull . '98S, S.48ok-ml; Deutsch/v. ß", MDR '979. S}6. 

7' Vgl. d:uou die ,echtsverglclchende Bc,undsaufnohmc von FcnyveslWey<r' (Hrsg.), Multikau<.1lr 
Schäden on modernen H3Itung",-ch,m, 1988. 
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Rcchtsgutsverleezung zurecllenbar verurs3cht. Der Geschädigte kann jedoch nicht 

o3chweisen. wer von den mehreren es gewesen ist. Hier venichtet das Gesetz unter 
bestimmten Bedingungen auf den Nachweis der konkreten haftungs begründenden 

Kausalität durch den Verletzten und statuiert eine gesamtschuldnerische Haftung 

der mehreren potemiellen Schädiger73 . 

Einen potenzienen Fall d/(ernallver Kausaliriu stellen auch die US-amerikanischen DES-Fälle 
dar. Ei." Hersteller von DES hat die Krebserkr:u1kung der Klägerin verursacht. Es ist n~ch 
20 Jahren nur nicht mehr .lufklärbar. das Produkt welches von 100-200 DES-Herstellern die 
Mutter der Klägerin seineneit konsumIert h~u . D~s innovative Element in dem berühmten 
Siruiell-Ca$e" besund malerU'/lrechtlich darin, daß das Gerichl 3ul die Voraussetzung des 
_camplete ioinder. verzichtet hat, d. h. d;arauf. daß - wie ~uch in § 8.10 I 1 BGB - alle 
moglichen Verursac11er verklagl l>I~rcn . Suudcssen wurde ein .subslantial share. für ausrei­
chend erachtet. Sch"densrechtli(IJ folglc d;u-aus. daß die beklagten fünf DES-Hersteller. die 
seinerzeit 80% des relevantcn Marktes rcpräsenrierlen, gcsamtschuldnerisch für den Gesaml­
schad,n oder für den auf ihren gemeiMlmcn Mark'J./lteil entfallenden Schaden (80%) h3ft.::n. 
oder daß jeder selbstandig n~eh außen in Höhe seines jeweiligen Marktanteils h~flel". 

Davon deutlich zu trennen ist das Problem kumulierter Vcrursachungsanteile. Für 

den Fall einer üherseh.aubaren Drei-Personen-Konstc.llation hat der LIJ. Zivilscn:lt 
des BGH 197176 einen bemerkenswerten konstnlkriven VorStOß unternommen. 

Durch die Gülle-Ausbringung aus einem landwirtschaftlichen BeHieb kam cs zu 

einem Fischsterben. Unaufklärbar blieb. ob die Hühnergülle des Beklagten allein 

oder nur im Zusammenwirken mit der Gülle des anderen Betriebs das Fischsterben 

verursacht haI. Der BGH nahm eine gesamLSchuldnerisehe Haftung des Beklagten 

für den ganzen eingetretenen Schaden an. soweit die auf ihn entfallene Wasserver­

schmu[zung "ihrer An und den Umständen nach geeignet gewesen (ist), den 
tatsächlich entstandenen Schaden - mll - zu verursachen"n. 

Diese hafwngsrechrliche Aussage wurde dadurch rcchtstechniseh neutralisiert, daß 

sie eng mie den Besonderheiten des § 12 WHG verknüpfe wurde. § II [m WHG ist 

ein zweistufiger Tatbestand. Ein Emittent muß eine nachteilige Wasservcränderung 
herbeiführen (»haftungsbegrundende Kausalität .. ), die ihrerseits zu einem konkre­

ten Individualschaden führen muß (.baftungsaus(ÜlJende Kausalität.). § 22 I 2 'Wie 

auch § 11 n ! 1. Halbs. WHG normieren für das bloße Faktum mehrfacher 

Ycrsehmutzungsbeiträge eine gesamtschuldnerische Haftung für den aus der Ge­

samtverschrnutzung resultierenden Schaden. Eine: Qualifizierung der Haftung nach 

Quantität und Qualität der VerschmuLLung nimmt das Gesetz nicht vor. Der BI. ZS 
füll re diese Lücke, indern er im Rahmen der Hafwllgsausfülluog (§ 287 ZrO) das 

zusätzliche Kriterium aufstellte. daß nur derartige Gefährdungsbeiträge die indivi­

duelle gesamLSehuldnerisehe Außenhaftung begründen, bei denen ~jcdenfalls die 
Möglichkeir« eines ursächlichen ZltSammenhangs zwi5cben Emwion - allein oder 

im Zusammenhang mie anderen Tatigkcicen nach § 21 WHG -. Verschmutzung lind 
Schaden besteht. Explizit offen gelassen blieb die allgemeine Frage der (gesamt­

schuldnerischen oder pro rata-) Haftung. wenn der Emissionsbcierag lediglich als 
ein wesentlicher Risikofakcor im Zusammenwirken mit vorfindliehen. nicht zure­
chenbaren Belastungen zu einer seh.1densträchtigen Versehrnutzung führt)s. 

7) Zur ahcmaovcn Klusolil3t bel Mlsscnsch.clcn vgl . Bodewlg AcP 185 (1985). 505 . 
7~ Spr. COUrt C.L. Sindcll v, Abba" Labontoncs, 607 P.2cl 9'4 (1980). Den Versuch, d .. «, Une;1 ,us 

vcr{"mngsre-chtlichen Gründen ,"zugreifen. hat der U. S. Sup"'mr Court zuruckgew'csen: 449 U . S. 

9" (1,80). 
7l Di<S< sch3dcns<cchllichcn Kanseq ucnzcn SInd '" der .menkJmschcn Pr.ms und LJUnlur b,s heUlt 

noch nlcht eIndeutig gek\'in. Vgl. dazu In>j;es. Ohm.nn, Die .Mark« Share Ltabilily-. Diss, Mtillchcn 

1986. 
76 ßGH'l 57. lfl - I-Juhncrgullc. 
77 BGHZ 57. 2\7. 162. 

78 BGHZ Sl. lSl. 16)- - In dit''''n Kontexl gehört luch der VOll G. H~gcr diskutierte US-ameriklnl5che 

21 9 
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210 Einen nur vordergründig unterschiedlichen Lösungsweg - in wiederum anderem 

Nonnkontext (§ 906 BGH) - beschritt /976 der v. Zivilsenat7~ . Er begründete für 

(i. S. des § 906 I »wesentliche") Grundstücksbeeinträchtigungen durch Sprengungen 
in Lwei Steinbrüchen eine Anteilshafwng. Der jeweilige Schadensanteil sei nach 

§ ).87 zro zu schätzen . Bei nicht identifizicrbaren Verursachungs- und Schadens­

anteilen sowie für den Fall kumulativer Verursachung hielt der BGH hingegen 

wieder eine gesamtschuldnerische Hafrung für gegebcn io
• Grundsätzlich scheint 

jedoch ein Abgehen von dem Alles-oder-Nichts-Prinzip des traditionellen Scha­

densrechts und die Ermöglichung einer pro rata- oder Proportionalha/tung unum­

gänglich, um eine Ausfallhafrung für fremde Gefährdungsbeiträge und für Hinter­
grundrisiken (ÜbermaßhaftungJ»crushing liability«) zu vermeiden . 

Auch bei dem Sachverhalt der Bohrlochsprengung-Entscheidung handelte es sich 

um eine überschaubare nachbarliche Schädiger-Geschädigten-Konstellation. Um­

weltverschmutzungsbedingte kumulative Massenschadensfälle haben - mit der ei­
nen Ausnahme der Wa.ldschadensproblematikS

' - die deutschen Gerichte bisher 

noch nicht bcschäfrigt. 

Lehrreich ist insoweit der japanische Yokkichi-Asthma-Fall". Bckhgle waren sechs Unt.er­
nehmen der chem,schen, pelrochcrnischcn und E1cklroinduSIIic, die 1llesamt in einem be­
stimmten Zeitraum Schwcfeloxidc emittiert hanen. Das japanische Gericht kam hier durch die 
Kombinalion von epidemiologischem KausaJillil.smchwcis (zwischen LuftverunreinIgung 
durch Schwcfeloxidc und der Lungcnerkranku"g der Kläger) und der AmuhOle eines .Ge­
meinschaflSVcrhältnisses. zwischen den emittierenden Unternehmen zu einer gcsamlschuldnc­
tischen Haftung. DlC Kausali laI 2 wischen dem einzelnen Gefahrdungsbeitrag emes jeden 
Teilnehmers und den Rcchlsguts\'erletzungcn war nicht feslSlellbar. 

Dies leitet über zu einem weiteren Aspekt dieses Problems. Die deliktische Produ­

zenten- (und Produktions-)haftung ist von ihrem GrundanS3tZ her als Verschul­

denshahung auf den Nachweis des Fehlverhaltens eines individualisicrbaren Arbeit­

nehmc~s angewiesen. Die Praxis ist darüber und über die Annexhaftung des 
Geschäftsherm nach § S 31 BGB längst hinweggegangen. Ohne daß dies in den 

jüngeren Encscheidungen überhaupt noch explizit gemacht wird, führt die implizite 

Annahme von Organisationspflichten de facto zu einer unmittelbayen Unterneh­
menshaftung. Das bedeutet im Ergebnis eine weitere Angleichung an die Gcfähr­

dungshaftung, wo immer schon der - zumeist korporative - Setzer und Unterhalter 
des (Berriebs-)Risikos ausschließlich haftet (sog. Halterhafrung). Doch auch die 

Gefährdungshaftung stößt an Grenzen, wo es um die Zusammenfassung der Aktivi­

täten mehrerer selbständiger Unternehmen gehr. 

Unproblematisch sollte insoweit noch die geplante zwischenbetriebliche Koopera­

!ion sein. In der Ölabfallcmscheidung aus dem Jahr 1975&1, in der es um die 

fehlerhafte Entsorgung VOll Tndustrieabfall durch ein Vertragsunrernehmen ging, 

wählte der VI. Zivilsenat des BGH zur Begründung der Hafrung des (Hersteller) 

Petrochemieuntemehmens nach § 22 n WHG noch den uadjtionelJen Weg über das 

Auswahl- und Aufsichtsverschulden. Weil es dieses Umwegs bei der Kausalhaftung 

nicht bedarf, ist diese Entscheidung in der Literatur zlltreffend kritisiert worden" . 

Fall d~r Slaat<hahung (ür nuklL'arcn ,1J.l1 oul" on Utah ,m ZU'1snmLnh,ng m" Alombomb.",~Sl; In 

Nevada (AUen v. U. $., jS& F. Supp. ~~7, '984)' NJW '986, 196" 1969. 
7? BGHZ 66, 70 - Bohrlochsprrngung. 
&0 BG HZ 66, jO, 76. 
8, Vgl. dlZU unl~n S. 22'1 11. 
81 Urteil <Jes BG l1lU v. '~.7. '97'; vgl. d.uu Ud" , I. c., 5. 178. 
B) aGH NJW 1976,46. 
B4 VgJ. Inbcs. Sc~r"der SB 1976, 6 J : ders., W.wnrcchdiche Geh~rdung,har,ung {ur . Independcnt 

Conlr.lc!ors., on, FS F. A. M31ln, '977,5.87 U. 
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Zur gemeinschaftlichen Haftung mehrerer Unternehmer bei kumulierten Gefihr­
dungs beiträgen bedarf es eines weiteren Begründungsschrius . Die japanischen 

Gerichte haben insoweit auf das extensiv interpretieree Konz.ept eines Gemein­
schaftsverhältnisses zurückgegriffen. Dabei scheint es sich in dem Yokkichi­
Asthma-Fall bei den betroffenen Unternehmen wohl um eine Art von Komhinals­
zusammenhang gehandeh zu haben!!. Die amerikanischen Gerichte haben verein­
zele - wiederum in Produkthaftungsfä!len - auf das Institut der »enterprise IjabilitY~ 

(i . $. einer Branchenhaftung) zurückgegriffen~~. Dies erfolgte in dem Fall eines 
engen oligopolistischen Marktes (für Zündhütchen, dureh die Kinder wiederholt in 

Unfälle verwickelt wurden) . Die betroffenen sechs 0) Hersteller hatten zudem 
betriebliche Funktionen wie die Sieherheirsforschung auf ein gemeinsames Ume1'­
nehmen übertragen . 
Voraussetzungen, Inhalt und Umfang einer gemeinsamen Haftung mehrerer Unter­
nehmen sind. wie luch ein internationaler Überblick zeigt, bisher nicht überzeu­
gend gelöst!) . Hinzu kommt, daß diese An der gemeinschaftlichen Umwelthafcung 
zusätzliche (haf tpßich t)versieh eru ngsrechdiche Prob kme aufwirft Bi . Vergleichbare 
Formen der Entindividua!isierung der Haftung sind jedoch Voraussetzung, um der 
.organisienen Unvcrantworrlichkcit"S9 der nationalen und internationalen Schad­
stoffproduktion hafrungsrechdjch zu begegnen. 

c) Konturen elYles Umwelthaft rmgstatbestandes 

Aus diesen differenten Ansätzen eröffnen sich für einen allgemeinen Gefahrdungs­
hafrungstatbestand umwdtverschmurzungsbedingrer Rcchtsgutsverletzungen fol­
gende Perspektiven : 
Haftung,grlmd: Der Geschädigte muß nachweisen, daß eine überwiegende Wahr­

scheinlichkeit d:lfür gegeben ist, daß der Verschmutzungsbeitrag des/der Emittenten 
allein oder im Zusammenwirken mit anderen Umweltbelasrungen zu der Rechts­

gursverlet%ung gcfühn hat. Der Eminenr kann den Beweis des Gegenteils antreten. 
(Übergang der Beweisführungslast). Eine solchennaßen nachgewiesene .. gemcin­
schafcliche« Rechrsgulsgefährdung durch mehrere führt zur gesamtschuldnerischen 

Hafrung. - Sind bei dargetaner überwiegender Wahrscheinlichkeir der Rechtsguts­
verletzung durch summiene Immissionen die Quellen der Immissionen nur teil­
weISe identifizierbar und/oder individuellen Eminenren zureehenbar, ist - abwei­
chend von dem Alles-odcr-Niehts-Prinzip - die Möglichkeit einer pro rata- oder 
Proponionalhaftung zu eröffnen (»pollution share liability.). Die Verursachungs­
ameile für die Rechrsgursverleczung sind analog § 187 ZPO ZU sehä~en . 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann neben der allgemeinen Beweißmaßreduk­
tion auch eine Umkehr der Bewelsktsl für die haftungsbegründende Kau salität in 
Betracht kommen. Zu erwägen iSI die Einführung einer hafrungsrechdichen Emis­
sionsbeobachtungs- und -kontrollpflicht. Dcren Verletzung durch das potentielle 
Schädiger-Unlernchmen kann dazu führen, daß - in analoger Anwendung der 
arZlhaftungsrechdichen Grundsätze über die Verletzung der Dokument.ations-90 

und neuerdings auch der sog. dlagnostischen Befundsicherungspflieht9 ' - ausnahms-

Ss VgJ. cl,zu Uek., I. c .• S. 178. 
86 H,II v. E. I. Dupool D" Ncmours. HS F.Supp 3D ('97') . 
87 AbI. zu tmer gesMTllSchuldn ... schcrt t-bltung auch d,< Intermm. AG (Ber .. :ht S. 390). 
88 Vgl. duu Kle.ndorfer ZVersWiss 1987. 1. 

89 Vg). duu U. Beck, Gegengifte. Di. org"ru"cnc Unver:unwonlichkCJI, 1988. 
90 BGHZ 7'. 1)1 - Appendektom.e. 
9 ' BGHZ 99. J?I. 

22J 
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212 weise der Emittent beweisen muß, daß sein Gefährdungsbejtrag nicht - allein oder 
im Zusammenwirken mit anderen Faktoren - die Rechtsgutsverletzung verursacht 

hat9l . 

Hafumgsausfüllung: Hinsichtlich des Schadens, seiner Verursachung durch die 

Rechtsgutsverlenung und seiner Umfangfeststcllung gelten die allgemeinen seha­
densrechtlichen Grundsätze, mit der Modifi'l.ierung der Ermöglichung einer Pro­
portionaihaftung. Die UmwcJtgcfährdungshafcung sollre entgegen einer bisherigen 
deutschen Tradition auch Schmerzensgddansprüchc vorsehen und auf die Einfüh­
rung von Haftungshöchstgrenzen vcrzich((~n9J. Lediglich in Parenthesen sei ange­

merkt, daß die japanischen Gerichte auch im Schadensrecht Neuland betreten 
haben. Sie kombinierten die Schadenspauschalierung mit einem standardisierten 

"normativen- Schadensbegriff : Das Postulat der Gleichwertigkeit menschlichen 
Lebens und körperlicher Integrität fülme zu einer einzelfallunabhängigen Schadens­
festsetzung ohne Ansehen von Alter, Geschlecht und soz.ialer Srcltung94, 

Hinsichtlich der Verjährung ist angesich.ts der aktuellen Arbeit an der Schuldrechts­

reform daran festzuhalten, daß wegen der langen latenzzeiten bei sehadstOff-/ 
umweltversehmutzungsbedingtcn Rechtsgutsvcrletzungen die subsidiäre Verjäh­
rungsfrist von 30 Jahren des § 852 I BGB nicht aufgegeben werden darf", In der 
amerikanischen Diskussion ist für derartige Fallkonstellationen (»toxic tons«) sogar 
der völlige Ver~icht auf Verjährungsfristen geforden wordcn96 . 

J. EnLSch4digungsfonds - Eine ~Public Law Vision~97 des Haftungsrechl5 

Wie schon die angesprochenen nationalen und japanischen Entscheidungen exem­
plarisch belegen, wird auch ein derartiger Gefahrdungshaftungstatbestand lediglich 
in idcntifizierbaren und regional überschau baren Schädiger-Geschädigten-Relatio­

nen funktionsfähig sein. Das Zusammencreffen von komplexen Kausalitätsfragen, 
einer Vielheit von Schädigem, von kumulativen Effekten und von überregionalen 

Distanz.- und Langzeitschäden überfordert auch ein in Maßen cntindividualisiertes 
Hafrungsrechl. Ubiquil;it und Anonymität der Gefährdungen machen eine konse­
quente Kollektivlenmg des Schadensdusglelchs unumgänglich. Die Antwort auf 
diese Herausforderung kann ein Entschädigungsfonds sein. Schon die bisher be­
kannt gewordenen MassenschadensLilIe in der Produkthaftung haben zu freiwilli­
gen Verhandlungs- und Pool-Lösungen unter Einschluß der Haftpflichtvcrsicherer 
(und deren Rückversicherer) ge(ührt9i : Dies gilt von Contergan/Thalidomid in 

Europa, USA und Japan, über DES, Agent Orange und AsbeSt in den USA, Sumon 
io Japan bis hin zu den Faktor VIII-Präparaten (aidsinfiziercen Blu[gerinnungsmit­
tcln für Hämophilc) in der BRD. 

Repräsentatives Beispiel für diesen Typus von Umweltschäden sind bekanntlich die 

9~ Den Ve,",uch. die.e Grund,>l2c .ur d"n Kmsalilä"n.chwclS bel der I'roduklh.ltung 7,U tibtrlr:lgcn. h.t 
d", BGH In tkr Llmon.denfl:l.Sohcn-EnlScheulung unternOmmtn : BGHZ '04. Jl) = NJW ,,8S,1611. 
Ebenso für den F~II elßcr öff<-ntlichre-chliichen UnlrnuchlJngspllichl: RGH NJW '98). '935 - zu § S 
Tnnkwa5serVO. 

93 So schon v. C,cmmcrcr. !lelorm der Gdährdungsh.rtung, '97', S. HIl); Kö<>, GdKhrdungsh.hung, 
m: BMJ (Hrsg.), GU13Ch,m und Vorschläge Lur Üb""beHung des Schuldredus. I:Id. IJ, !981. S. 1779, 

18'4 11. 
9~ Vgl. .uch duu Uek" I. c .. S. 106/1. 
95 So luch § 9~ AMG. 
96 Gr",n, TI" P3r:1dox of SL1!UleS o( L,mitation< In Tox" SUbSl:>.llCl'S Lu,g."on, 76 C,I. l. Rcv_ 96) 

(!988 ). 
97 So Rosenbrrg 97 H.rv. L. Rey . Sp (1984). 
98 Vgl. d.,u eInen der Urheber de. A.bcst-Ubcmnkommcns: Wdling<On. Asbc5tos : The PnV3\C M:u13ge­

mtnt or • Publi, Probl,·m. H Cltv. St . L. Re\' . 37f (1984). 
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sog. neuartigen W~ldsch~den99. Hier sind die klagenden Waldeigentümer denn wohl 

auch wegen dieser konstruktiven Schwierigkeiten auf den Weg einer Amtshaftungs­
klage gegen Bund und Land ausgewichen '00. Mit zwei Urteilen von 10.11. 1987 hat 
der IIl. Zivilsenat des BGH diese Klagen als unbegründet abgewiesen '0' . Zwar 

wurden die Schäden grundsätzlich als entschädigungsbedüncig anerkannt. Der 
Zivilsenat sah jedoch keine Rechtsgrundlage hierfür und - was noch wichtiger ist­
betrachtete es als unzulässige richterliche Rechtsfortbildllng, einen derartigen Haf­
rungsgrund zu entwickeln'o,. Nun ist schwerlich ein weniger übcraugenderes 

Argument zu finden als d~s der unzulässigen richterlichen Rechtsfortbildung. 
Insbesondere in dem Amts-/Staatshaftungs- und öffentlichen Entschädigungsrecht, 
das wie kaum ein anderes Rechtsgebiet seit der »Auflösung des Enteignungsbe­
griffs« durch das RG in den loer Jahren,oJ bis auf den heurigen Tag ein exponiertes 

Feld richterlicher Rcchtsfonbildung practer und contra legern geblieben ist'o., 
vermag dieses Argument den Anforderungen an die Begründung einer höchstrich­
terlichen Entscheidung nicht zu genügen. Zutreffend hat R. Wjerhöltcr von dem 
unbekannten Faktor X gesprochen'OI, von dem es abhänge, wann Richterrecht 

zulässig und wann eine unzulässige richterliche Rechtsfortbildung anzunehmen 
sei ,06 Es ist auch müßig, darüber Erwägungen anzustellen, ob unter den Vorausset­

zungen relevanter Todes- und Verlctzungsfällc - so die erwähnten japanischen 
Fallkonstellationen - der BGH anders judiziert häne. Wäre die Hafrung begründet 
worden, hätte der Entschädigungsfonds nicht lange auf sich warten lassen, unabhän­

gig von venneindichen kompetcnzrechtlichen Problemen. So bleibt es bei dem 
höchstrichterlichen AppeU,07 an den Gesetzgeber oder zu korporatistischen Arran­

gcmcms zwischen den Betroffenen . 
Die Zuständigkeit eines Entschädigungsfonds wäre auf bestimmte umweltver­
schmurzungsbedingte Krankheitsbilder und Saehschadenskonscellationen zu bc-­

schränken. Eine Fortschreibung dieses Zuständigkeitskatalogs nach dem Muster des 
Arbeitsunfall- und Krankenversicherungsrechts ist denkbar (Stichwort : Umweltbe­
rufsgenossenschaft). Auswertbare Erfahrungen mit den jeweils sehr unterschiedlich 
konzipierten Fondslösungen in den USA, Japan und den Niederlanden liegen vor,08. 
Die Finanzierung durch Sonderabgaben, wie sie der EnTWurf eines Umweltschaden­
fondsgesetzes der BT-Fraktion der GRÜNEN vorsieht, Stößt hingegen auf venas­
sungsrechrliehc: Bedenken. Zu erwägen wäre eine Speisung des Fonds aus Steuermit-

99 Vgl. d.zu S!>tl ",eler Slchemändig<nrot für Umwdtlragen, Sonde'"%lIt.;chten • Wold"ch'den und 
LuhvcrunrcUl,gungen., '98) (ßT-Drs . loh, )); UTR Bd. 2: w...ldsch.drn .,1$ Rech,sproblenJ, J 987. 

100 Entsprechendes gHI filr den Sielclelder AhlastenfoU: BG H 111 ZR 194/87 v. ,6. I. ,,89 (BB J 989, 171). 
10' BGHZ 102, }SO. 

10> BHGZ '01, l50' 354, 355, JS7, )60. )6., )6), )66. 
10) RGZ '0>, ,61: '0S, 15 I ; " '. 124; "2. ,89' SI . Rpsr. 
'04 Vgl. A. \". ßrunnock, Die Eigc:nlumsgaranllc d .. Grundge<M7.eS, 1984' Böhmer NJW '988, .56,. 
'01 Zum Fonbildungsrcchl der (nclllerhch<n) Rccht5lonb,ldullg, KnlV '988 , I H. - Zur >un,versellen 

OppOrtUnu.Ä'< des I\ichtcrr"chu rn der Neuzeit vgl. Ogorek, R,chterkonlg oder Sub.umllonslulom~t? 
Zur jllsullheonc ,m '9.J,hrh., '986. Zum . AbsolutlSmus Jer Ju.ur~. ,m lo. Jahrh . vgl. I. M~u" JUSllZ 

.Is gesellsch,fdlChes Über·lch. Zur funklron von ltcchuprechung rn der »vaterlosen Gcscll"ha(t«, In : 

faul .t1ch.lGrlmm (Hrsg.l, Sturz der Go"er! V."crbilder In LllCratur, Medien und Kultur des 10. Jh ., 
'989, (im Ersclwoen). 

,06 Zur vorh. rcstnl<uve-n Sicht des Vcrfassung"cc hlS vgl. F. Mulle<. Richlerl"lXhl. Elemenl~ elnU Vcrfas­
sungs,hL'One Bd. IV, '986. (dazu u.'.: Ru,hers AoR 11) ('9aS ) •• 68). - K"'"ch h,erzu - ,u, der Sicht 
des rech"lonbildendcn RichterS - Sendi" eVBI. '988.818. 

1°7 Dem hai SIch allch der 56.DJT angeschlossen : A btlg. Um'IV~hre<:hl. Beschluß N r. 6, (OB r 986, 1068). 
Fur den Fall, daß dn Appell unbonitkSlchllgt b] .. bt. kündigt Cl/l Mitglied d., 111. ZS "". daß der 13GH 
d>Iln die (unzulimgc) Rcchl~(ortbildung vomc~m"" wcroe. Engelh.,dl NuR 19S" 77. 79. 

lOS V~1. u. a. Lumm<r1ffh,"m, Rechte d ... Bürger.. zur Verhutun~ und zum E"><L von Umweltschäden. 
1980, S. '9\ rf.; B<rreh,·lnt~rmm . AG, S. JJ6-)7>. 

llJ 
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124 tein (Gewerbesteuer)'''9 Zu beTOnen bleibt. daß ein derartig konzipierter Entschädi­
gungsfonds primär (wenn nicht ausschließlich) Ausgleichs/unktionen erfüllen 
würde. Die Prävemionsaufgabe müßte komplementär durch flankierende ökonomi­
sche Instrumente (Stichwon: Umweltsteucm/Lcnkungsabgaben) wahrgenommen 
werden. 

4. Haftung für ökologische Schäden 

Bei dem sog. ökologischen Schaden handelt es sich gleichfalls um eine schillernde 
Kategorie. Dies mag damit z.usammenhängen. daß es auch hier um Clne Enundivi­
dualisierung des Schadensrechls geht und damit ein Grenzgebiet von Privat- und 
öffentlichem Recht angesprochen ist. Der Begriff des ökologischen Schadens und 
das Problem seiner Ersetzbarkeit luben jedoch durch die Beirräge von Gassner"o, 

Ladeur' " und E. Rehbinder' " in jüngster Zeit eine erhebliche Konkretisierung 
erfahren. 
Der Begri.{f des ökologischen Schadens erschließt sich durch eine doppelte Differen­
zierung: Eigentumsverktzung und Beeinträchtigung nicht-eigentumsfähiger Sa­
chen; Reversibilität und lrreversibilität der Beeinträchtigung des Naturhaushalts. 
Bei den meisren Bcschaffenheitsveranderungen des Bodens, des W2sscrs. der Luft, 

von Pflanzen und Tierwelt handelt es sich um individuelle Rechtsgutsverletzungen, 
insbesonderc Vcrlen.ungen des Grundeigentums. Zum Grundeigentum zählt nach 
§ 905 BGB auch die Luft über dem Grundstück. Zum Gewässereigentum gehört 
etwa auch das Flußbctt und nach vorh. M. auch die ~fließende Welle. 11). Hinsicht­
lich der freilebenden Tiere - Fische, Wild - bestehen Aneignungsrechtc in Form der 

Fischerei- und Jagdrechte, die als sonstige Rechte i. S. d. § 823 I BGB gelten. Soweit 
die Umwelrbeeinträchtigung zu einer Individualrechrsverlelzung fühn, finden die 

traditionellen Institute des Schadensrechts und des negatorischen Rechtsschutzes 
Anwendung: Jede nachteilige Besundsveränderung ist nach § 249 S. T/2 BGB zu 
restituieren. Jcde vermögenswerte Beeinträchtigung ist nach § 25! 8GB zu kompen­

sieren. Unterlassungs- bzw. Beseitigungs-Anspruche sind nach § [004 I BGB gege­
ben. Der negarorischc Rechtsschutz steht dabci jedoch untcr den Einschränkungen. 
die das lmmobiliarnachbarrccht, das jeweilige öffcndiche Immissionsschurz-, Was­
serhaushalts- ere. Rechr scm (vgl. etwa §§ 906 BGB, 14 BImSehG, [I WHG). 
Als ökologischer Schaden kann daher in einem ersten Zugriff die Bestandsverände­

rung an Boden, Wasser, Luft, Klima. Pflanzen und Tierwelt einsch!. der Mikroorga­
nismen definiert werden, die an mcht-elgentttms/ählgel1 Sachen eintritr (insbes. 
Atmosphäre, Ozeane. Wau. nicht-jagdbare Tiere etc.) Dabei stellt sich heute nicht 
nur das bekannte Phänomen des irreversiblen Verschwindens bestimmter Spezies"" 
(.Das Nichts breitet sich aus, « Suhr/Ende"5). sondern auch das gravierende 

Problem des Neuauftreccns schadensträchtiger Arten und Organismen, sei es »na-

'09 Vgl. w. Kock, on: M'goub,/Sjmo/l (Hrsg.) Umweh<chu'~ ,w'schen M>rk, und Sua" '989 (im 
E",ch.:mcn). 

110 D"r Ers", d", okolol>,s~hcn Schadens nach gehendem R",h,. UPR '987, 170. 
111 Sch.de'lScr"'>on<pruchc des Bund", fur die dur~h den Sandoz-Unf.n enlst.1ndenen .ökologlschen 

Schäden.? NJW '987. 1»6. 
111 Erut7_ ökolOgischer Schäden - Begriff, Anspruch<bereclHlgullg und Umfang des Ersar~es unter 

BcriicblchlLgung rcchl"'crglc1chendor Erfahrungen. NuR 19S5, 10j. 

I j} Vgl. dHU Rchbondcr NuR 1988. 105. lOS m. ,,",.Jl. N~ch ... _ 
114 Eine (ur "Glob,12coo, ustclhe Schäl1.ung b,'sag •. d~ß bIS 2Um J~hr 1000 ZWISchen ," Mill. und, Mi!!. 

Anen - I j-20% ~1I('r auf der Erde IO'benden Arten - .usgeSlorbm Sem kö nnen . Global 1000. Ocr 
Beneh. ln den Präslden •• n, 1')80. S. 86 . 

I J j Suhr, Ersa.z fur w"ld""h;;den (un_.röff. Rech(~Rullcl"cn), 198~. 5.14-
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turwüchsig .. wie z. B. im Fall der giftigen Algen oder im Wege genrechnologischer 

F rei I~ndexperi men tc. 
Damit ist der ökologische Schadensbegriff jedoch erst unzureichend erfaßt. Hinzu­
kommt die Differenz mnerhalb der IndividualrechtSverletzungen zwischen restitu­
ierbaren und nicht (oder nur langfristig wieder) restituicrbaren Beeinträch[igungen 

des Naturhaushalts. Denn das »Privatcigenrum a.n der Umwelt« teilt noch stärker 
als das sonstige Eigentum die Ambivalenz von Privatnützigkeit und Sozialpflichtig­
keit. Dies kommt in § [ Ziff. J BWaldG besonders plastisch ;Lum Ausdruck: Danach 
hat der Wald zum einen eine wirtSchaftliche NUlzfunktion i. S. d. § 903 BGB, zum 

anderen eine Schutz- und Erholungsfunktion für die Bevölkerung. Das Eigentum 
"an der Umwelt« hat m. a. W. zwei Dimensionen: Es ist Privatgut und öffentliches 

Gut. Auch sowejt es in privaten Eigentumstiteln parzelliert ist) bleibt die » Unreil­
barkeit des ökologischen Zusammenhangs" (E. Rehbinder) bestehen. Auch die 
Individualrechtsverletzung beinhaltet einen konkreten Vermögensschaden und ei­
nen ökologischen Schaden. soweit nicht-vermägenswerte, nicht (oder nur langfri­
stig) restituierbare Verinderungen vorliegen. - Durch diese beiden Elemente ist der 
Begriff des ökologischen Schadens definiert: Beeinträchllgung der nicht-eigentum,­
fähigen Teile des Naturhatlshalcs und nicht-'festILUlRrbare (nicht-1Jermögen,werte) 
BeschaffenheitfiVerändenmgen al1 den Naturbestandteilen, die SIch Im Privateigen­
tum befinden oder sonstigen dinglichen PrIvatrechten unterfallen. 
Die gewichtigen Probleme des ökologischen Schadensersatzes stellen sich auf der 
Ebene des Haftungsgrundes. der Bewertung (Monetarisierung) dieser Nicht- Ver­
mögensschäden und der Durchsetzbarkeit der Ersatzansprüche. Insgesamt wird 
man die Möglichkeit eines ökologischen Schmerzensgelde,. d. h. einer billigen Ent­
schädigung für Beeinträchtigungen dcs Naturhaushalts i. S. der obigen Definition. 
vorwsehen haben. Dies erfordert eine ausdrückliche gesetzliche Regelung . Denn 

nicht nur hat es die deutsche höchstrichr.erliche Rechtsprechung bisher Slets abge­
lehnt. Gcfährdungshafrungstatbestände richterrechdich fortzubilden "6. Es bedarf 
zudem eines Bruchs mit der bisherigen - nicht unumstrittenen 117 - legislativen 
Tradition in Deutschland, zumindest bei der Gefährdungshaftung für technisch­
industrielle Risiken kein Schmerzensgeld vorzusehen,,8. - Grundsätzlich bestehen 

jedoch keine durch.greifenden Bedenken - vollzieht man den Schritt. eine Gcfähr­
dungshaftung für umweltverschmutzungsbedingte Rechtsgulsverletzungen einzu ­
führen -) die Ersatzpflicht aueh auf das "ökologische Interesse« zu erstrecken' '9. Es 
bleibt der Praxis überlassen. hier Bcwcrtungskriterien analog zur Feslsetzung des 
Schmerzensgeldes nach § 847 BGB zu enrwickeln"o. 
Bei den umwclrverschmutzungsbedingten Indivldllalrechtsverlelzungen lassen sich 
sch.adensrechtlich drei Konstellationen unterscheiden: 

(I) Bei Möglichkeit der Wiederherstellung kann der verletzte Rechtsinha.ber über 
die Restitution n3ch § 249 BGB auch das »ökologische Interesse .. durchsetzen. 
Nach § l49 S. 2 BGB kann er hierfür auch die erforderlichen Kosten verlangen. 

,,6 RGZ Q7, HJ: BGHZ 14, >Jl; SS, 1>9. K,,"sch: Deutsch VcrsR '97', I, 4: B,uer, on : J'S lhllorstedl 
197), S. }o). 

J '7 So auch schon - Im Anscllluß an die BC5~hlü"e des ~ I. DJT - der SM] -Rdercn.mcntwurf eone, 
Ge,~".cs ~ur Änderung und Ergänzung sch.dcnsers~.uccbdicher Vorschroften, I.nu,. '967,1l s. , S7 f. 
Ebrnso v. C.emmertr, I.c., S.12hJ; KÖ':l. Gef.-v.rdungshafooollg, I.c., S.I779, .8'4. 

11 8 Die JHakusch bccleu,-"m"c Ausnah me stelh lnSOWeOl die 1jerl"J,erhaf,ung (ur Luxusllcre dar (§ g.ll 
s. ,8GB). E,ne w.-otc-rc Ausnahm<' 15. § SI IU 1 LufoVG (Haltung (ur mjJj"mchc Luftf,hrzeuge). 

1'9 A. A. Topfer, Die polillscll< Vcr:ulIwür.ung. I. c., s. S& rl., der ,n,owe" .uf den Er."zanspruch 'u, 
Geschä{tsfuhrung ohne Auhr.1g zurückgreifen will. 

110 Zu de ... Ansltzen der KonkrcuSlerung Jn\ US-.lmeribn,schcn Rech. vgl. Rehbonder NuR 19S5, ,os, 
1I0H. 

115 
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226 (2) Unccrläßt der Rechtsinhaher die Restitution. liquidiert erwa der betroffene 
Waldeigenrümer lediglich seinen Vennögensschaden und secllt er darüber hinaus 
seine f-ortwircschaft ein, kann er keit\ »ökologisches Schmen.ensgeld. für die 
Beeint~chtigung der Schun:- und Erholungsfunkeion geleend machen. Zu ermögli­
chen ist, daß die öffentliche Hand als Verwaherin/. Treuhänderln~ der »Eigenrechte 
der Natur .. diesen Anspruch gegen den/die Verursacher selbständig gdtend machen 
kann. 
(J) Verletzungen von Privatrechten durch nicht (oder nur langfristig) resrituierbare 
Bestandsveränderungen der Namr sind ausschließlich mit einem ökologischen 

Schmerzensgeld zu sanktionieren. 
Entsprechendes gih für die reversiblen und irreversiblen Beeinträchtigungen der 

eigentumsfreum Natur. Hier sind die haftungsrechdichen Ersatzansprüche von dem 
Sraar, vertreren durch die Landesnaturschutzbehörden. geltend zu machen. Sie 
stehen, ggf. in Anspruchskonkurrenz, neben den öffendichrechtlichen Entschädi­
gungsanspriichen für Ausglcichs- und Ersatzmaßnahmen auf Grund der Landesna­

turschutzgesetze "' . 
Das ökologische Schmerzensgeld als Sanktion für nicht-vennögenswerte und nur 

schwer restiruierbare ßeschaHenheirsveränderungen des Naturhaushalts sollte aus­
schließlich von dem Staat als Verwalter der Sozialnützigkeit der Privatrechte und 
des ubiquirären ökologischen Interesses durchgesetzt werden können. Es ist zweck­
gebunden. d. h. wieder für ökologische Ausgleichsmaßnahmen i. w.S., zu verwen­
den. 
Bei dem ökologischen Schadensersatz, d. h. sowohl bei der (nichtrestituierbaren) 

Verletzung von Individualrechten an der Natur als auch bei der Beeinträchtigung 
der eigentumsfreien Natur, ist zu erwägen, ob eine Verbandsklagebefugms für 
private NalUrschutzverbändc ' " vorzusehen ist nach dem Vorbild der Regelung in 
den Narurschulzgesetzen der Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Saar­
land rl). Auch durch sie könnten die ~Eigenrechte der N:uur .. "~ wahrgenommen 

werden"l. Denn das -öffentliche Interesse« ist nicht identisch mir dem "ökologi­
schen Interesse«. Privatinitiative kann hier zu einer schnelleren Durchsetzung von 
Restirutions- und ökologischen SchmerzensgcJd~nsprüchen führen und so zur 
Effektivierung der mittelbaren Präventions{unktion des Umweltha{tungsrechrs bei­
tragen. Gleichwohl zählt dieser Punkt wohl zu den umstrittensten innerhalb einer 

an sich schon hoch komplexen Materie. 

Zur Verdeutlichung ein konkretes BeispIel: 1st es präventions- und r<>eht5policisch begTÜndbar, 
daß etw~ der Bund für Umwelt und N~lurschutz (BUND) die Hoec1lS1 AG auf Zahlung eines 
ökologischen Schmcrzensgeld~s wegen der Produktion von Fluorchlorkohlenwasserstoff 
(FCWK) und der d~von nachgewlesenclTOlßcn ausgehenden Gefährdung der Ozonschicht 
verklagen bnn? Die entsprechende Produktionsgenehmigung erfolgt auf der Grundbge der 
Gewerbeordnung in den 50er Jahren, ~Is die Schädlichkeit von FCWK noch unbekannt w2r. In 
der TA Luft 1986 wird insoweit vOn der Festset~ung VOn Grenzwerten abgesehen"6 -
exorbitante neu:mige Gefahrenquellen machen das Nachdenken über vtrglcichsweisc rldikaJe 
rechtliche Lösungen unumgänglich. 

111 Ausdiffcrelulcrte R.sIlIU(lons"mpTÜc.he bconh;th~, § 8 d« G~c"cnl\Vurfs der GRUNEN (ßT·Ors. 
11/4147). Vgl. Jazu Brügg'·mfICT, Umwchh~ftung .Is Kodilibllonsproblcm, (im Erschclnen) . 

1~2 VgJ. dazu R~hbonder/ßucgb.ch.r/Knlcper. ailrberkl.1g~ Im Umwd.rr<:IH_ 197'; Homburg.rlKöt' .. 
Klagen Pro,,,cr lm öffcnlli,hcn Interesse. '971; H. Koch, Proußluhrung Im o({cntlichen In.crc-sse, 
198); G:1.<snfr, Trcuhandkl.gc zugunSlen von Nltur und bndschafl, 19S •. 

12) VgJ. dJ~U N~um'ycr UPR '987. Jl7. Kompetcn7.redlllichc Vorbehalte m.~h\ nunmehr läSSIg NVwZ 
'989, 97 gelttnd. 

124 Vgl. dozu die -kl"sLSche. Untersuchung vOn Ston", Should T,c"s ~hvc S"ndong), ~s So. Cl! . l. Rev. 
150 (1971); zu letz. v. Lersner NVwZ 1988,9&8. 

"s Ablehnend d. lege I.ra VG Hllllburg v. t .. 9. '988, NVwZ '988, .oS8 - Subund,·. 
,.6 Vgl. fra"k/uner Rund<chau. Nr. Jot vom 9.1. 1989. S. l S. 
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5. Umwelrhrtftpflichtvemcbemng U7 

Venu:herung foigt der HafLUng. Dieser Grundsatz galt bisher uneingeschrankt, 
sowohl historisch ~Is auch systematisch. Die Haftpflichtversicherung ist in Deutsch­

land eine rel:uiv Spate Errungenschaft des 19.Jh. Sie entwickelte sieh im Anschluß an 
das Reichshaftpflichtgesetz von! 871. Durch dieses Gesetz wurde die Gefährdungs­
haftung der Eisenbahnuntemehmen, die ! 8)8 das preußische Eisenbahngesetz 
eingeführt hatte. auf das gesamte Reichsgebiet erstrecke. Dariiber hinaus wurde die 
Repräsencanrenhaftung für bestimmte Industriezweige eingeführt" 8. Gegen diese 

erweiterten Haftungsrisiken suchten die betroffenen Kreise Versicherungsschutz. 

Das Versicherungsvertragsgesetz von 1908 enthielt dann auch eine Regelung des 

Hafcpflichtversicherungsvertrages (§§ ! 49-! 58 VVG). 
Das Verhältnis VOll materiellem Haftungsrecht und I-laftpfliehtversieherungsrecht 
war in der folgezeit durch das sog. Trennungsaxiom bestimme. Die Haftpflichtver­
sicherung gewährte Deckung, soweit materiell eine Haftung begründet war. Der 
Funktionswandel der Haftpflichrversicherung von einern Instrument des Schädiger­
schutzes gegen unübersehbare Hahungsrisiken zu einem Element des Geschädig­
tenschutzes in der modernen Pflichtversicherung ist oft beschrieben worden"9. 
Wurde zwischenzeidich in verschiedenen Bereichen zwar gelegentlich das Tren­
nungsaxiom infrage gestellt und der Haftungslemfang etwa danach besummt, ob 
eine Haftpflichtversicherung vorlag oder nicht' )0, so scheint sich jedoch in der 

aktuellen rechtspolitischen Diskussion um die Verschärfung der Umwelthaftung die 

Perspekcive völlig verkehrt zu haben. Es gilt nicht mehr: Versrcherung sowett 
Haftung - sondern: Keme Haftung ohne Versicherung. Dabei stellte bisher die 
Haftpflichtversicherung für den H.lUptbereich der Umwelthaftpflicht - die umwelt­
verschmutzungsbedingten Rechtsgutsverletzungen nach § 823 I ßGB - de factO 
kein Problem dar')'. Diese Schäden wurden durch die konventionelle Beuiebshaft­

pflichrversichcrung auf der Grundlage der AHB im Umfang der jeweiligen Dek­

kungssumme beglichen. Die Deckung besLand nach § I AHB grundsätzlich für Tod. 
Personen- und Sachschaden »aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri­
vatrcchdichen Inhalts". Der Versicherungsschutz war nicht beschränkt auf unfallar­
tig eintretende Schadensereignisse, sondern orientierte sich an den TatbesLänden 

deliktischer Fahrlässigkeits- und an den Sondert:l.tbeständen der Gefährdungshaf­
tung. Nach (nkrafmetcn des § 22 WHG am 1.3. ! 957 wurde für reme, d. h. nicht 
durch vorgängige Rechtsgutsverletzungen vermittelte, Vermögensschiiden eine über 

die konventionelle Betriebshaftpf!ichtversicherung hinausgehende WHG-Zusatz­

deckung angeboten. 
Die Antwort auf die Ankündigung der Bundesregierung. eine obligatorische Um­

welthaftpflichrversichcrung einzuführen, gab die Versicherungswinschaft Im Au­
gUSt 1987. Der HUK-Verband stellte ein »Posilionspapier« mit Überlegungen zur 
zukünftigen Versicherbarkeit von Umweltrisiken vor' l'. Die wichtigsten Punkte 
sind 'JJ: 

"7 Vgl. d.\Zu allgeme,n Spiller. Umwdtproblcm und VerSIcherunG. '98,; Klcmdorf.rfKuoreu,hcr (H rsg.). 
[nsur lllg ,nd M,n,gmg Hazardous Risk: From Se"eso 10 Bophll and Bcyond. '987; Joh.nnscn. 
Hahpllieh,,'crSLchnungsschul7. sq;ell Unlwell<ch,den durch Verunr"lnlgung dc-s Erdbodms "nd der 
Gewässer, Hamburg ,,87; Bcrtch,-lnlormln. AG, S. }l8-J)6. 

128 § 1 RHPIlG = § ) HPflG, Vgl. uazu Marunck. R"präsen"ntenhaltung. "7? 
'29 Vgl. zul"7.t v. Blr AcP ,S, (198'). ~S9. 
')0 ßGHZ ,8, 'S6; vgl. d",u E. Lorenz. Immaterieller Schaden und .billige EnLSchädigung In Geld<. 198 I. 
')' Vgl. Maycr-K.,hkn VP "SS. , (I. 
'1' HUK-Vcrband. P"ss.·ln(omullon. BOlln. 6, S. ,,87· 
')) Vgl. duu dClailiien M' ycr-K.hle" Vp '988. ,,11.. 4' {f.; ßongaensfKrlCmor, Vers,cherung und 

Haftung (ur Umwclt" h:;dcn. IÖW S1'l7. S.)l ff.; Schm,dt-S,lzer VersR '98S. 4'4.4)0 (I. 
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- Der VersicherungsschulZ wird beschränkt auf unfallartige Betriebsstörungen 
nach dem Beispiel der Seveso-, Bophal- und Sandoz- Vorfälle. Ausgeschlossen ist 
damit die Deckung für die sog. graduellen oder Allmählichkeitsschäden (Schäden 
durch Leckagen, Korrosion elc.) und für Schäden, die bei dem Normalbetrieb 
einer Anlage entstehen, wie etwa in dem Kupolofen-Fall. 

- Keine Deckung wird angeboten für Summ'3tionsschäden. 
- Wie schon bisher ist die Deckung bcschräQkt auf Personen- und Sachschäden 

einschließlich der Vermögensfolgeschäden . Reine Vermögens- und ökologische 
Schäden werden nicht versichert. 

Nicht nur für den Fall einer richterlichen Ausdehnung der Umwehhaftung hin zu 
einer objektiven Fahrlässigkeitsha{tung für Produktionsprozesse (einschI. Beweis­
maßreduktion für den K:lusalitätsbeweis und Beweislastumkehr für den Fahrlässig­
keitsnachweis) oder gar bei einer geselzlich eingeführten Umweltgefährdungshaf­
tung - sondern schon de lege lata bliebe damit der Hafcpflidnversicherungsschutz 

hinter dem Haftungsrecht zurück . Das bisher geltende Prinzip der Kongruenz von 
Hafrung und Deckung ist lufgegeben. 
Daß dies versicherungstechnisch nicht zwingend ist, zeigt zum einen die bisherige 
Praxis und zum anderen das Beispiel der Niederlande. Der niederländische Umwclt­

haftungskooperations-Verband (MAS) bietet seit dem I. 3. 1985 einen Versiche­
rungsschutz an, der auch Schädigungen durch Normalbetrieb und graduelle Schä­
den um(aßt'H. Der Verein Oe. Versicherungsmakler hat denn auch die Versicherung 

von Umweltrisiken des normalen Betriebslaufs und sogar von Eingriffen in den 
Naturhaushalt als grundsätzlich möglich und auch norwendig bezcichnet'll. 
Insgesamt ist daran festzuhalten, daß eine obligatorische Haftpflichtversicherung 
unter bestimmten Bedmgungen sehr wohl eine gewisse präventive Funktion erfüllen 
und einen Beitrag zur Umweltvorsorge leisten bnn. Neben einer - nicht durch 
staatliche Überregulierung beeinträchtigten - Wettbewerbsstruktur des Vcrsiche­
rungsmarktes'l6 und ejner risikoadäquaten Prämiengestalrung ist dafür insbesondere 

Voraussetzung, daß die Deckungssumme hinter den erwanbaren Schäden zurück­
bleibt')? In diesem Fall ist nämlich das nicht unerhebliche moralische Risiko {moral 

hazard),)8 weitgehend reduziert. Dieses resultiert aus den Informationsdisparitäten 
zwischen Versicherer und Unternehmer hinsichtlich der spezifischen Risiken. Er­
laubt die bessere Kenntnis des Versicherungsnehmers die Durchset:wng risikom­
adäquater Prämien, kann die Haftpflichtversicherung präventionspolitisch kontra­
produktiv wirken. Es beHehen dann Anreize, das erforderliche Sorgfaltsniveau bzw. 
deo gebotenen Aktivitätsumfang nicht einzuhalten, da die daraus resultierenden 
Schadenskosten nicht von dem Verursacher - sondern von der Versichenengemein­
schaft getf:lgen werden. 
Angesichts der Haltung der deutschen Vcrsicherungswircschaft ist nur zu hoffen, 

daß die EG-weite Öffnung der Versicherungsmärkte und der verstärkte Dienstlei­
slungswenbewerb Bewegung in die Politik der Umwehhaftpflichtversieherungen 

bringen wird . Insbesondere Finsinger hat in seinen komparativen Untersuchungen 

der Versicherungsmärkte den Nachweis versucht, daß weniger regulierte Märkte 
nicht nur nicht erkennbar schlechter funktionieren als stark regulierte, sondern 

1 J~ vgl. d.nu Bongoen,/K",omor, te. , s. H H. 
l}f Handel,blau v. '5 .9. ,,87, S. 9: Vc"Wirl 1987. ,,66. 
1}6 Zum Leerlaufen der (ldi,· <nllonseH~k,c dc.< Haftungsrt.:ht bel eInem uborr.gulierten Venlchenmgs­

mark, ,'gl. Adams. ÖkonomIsch. Analy", \985 , $. >e6((. (un,c, Bezug ouf F,nslnger, Vt rsJchc(1Jng!­
mük,c, 198 J). 

'}7 D,r.IlI{ welSen 7.ut •. Bong.crts/Kracmer hin (I. c .• S.10 FN • }). 
1}8 Vgl. dJ~u Mohr, Zu. uucrdcpeodcnz von I'r'mlm und Schäden: Das moralische ~i,;KO. 'n: r=s M,,!(cr­

lu'z '97', $.14' H. 
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teilweise sogar besser'l9. Schließlich wird in diesen Arbeiten auch das vielgebrauchte 
Argument von der Notwendigkeit eines Junktims von Pflichtversicherung und 
Koncrahierungszwang problematisiertl.lo. Die Beispiele Großbritanniens, Frank­
reichs und der USA scheinen dies zu belegen. Als Alternative können bei schlecht 
versicherbaren Risiken Institute wie der amerikanische Assigned Risk Pool die­

nen. 

6. Drejdimensionaliltit des UmweÜschulzes 

Umwclthaftungsrecht soll mit dazu beitragen, die natürlichen Grundlagen fiir 

menschliches Leben dieser und nachfolgender Generationen (sog. Nachweltschurz) 
zu erhalten. Hier gehe es mehr noch als in anderen Sozialschutzbereichen VOn 

Haftungsrecht primär um die Prävention von - oft irreversiblen - Schäden. Das 
vielbemühte Verursacherprinzip bleibt solange wirkungslos, als wegen der Anony­
mität der Sehadensquellen eine Identifizierung des Verursachers nicht moglich ist 
und wegen der Komplexität der Kausalilät die durch Umweltbclastungcn ausgelö­
sten Schäden auch unter Zuhilfenahme von Beweiserleichterungen, wie der Reduk­
lion des Beweismaßes, nicht nachweisbar sind. Jtde KaltsalhafLung steht unter dem 
Vorbehalt der I ndi'lJlduo.lisrerbarkeLl und Beweisbarkeit der Verursilchung. Das 
Risiko der Insolvenz einmal "überführter« Verursacher kann in bestimmten Gren­
zen dureh die obligatOrische Haftplliehtversichcrung aufgefangen werden. Das 
Verursacherprinzip ist dahe( gerade im UmweltSchutz nur in Grenzen durchsetz­
bar. In der aktuellen umweltpolitischen Diskussion iSI es denn auch durch das 
Vorsorgeprinzip verdrängt worden. 
Ein effizienter Umweltschutz isc nicht eindimensional konzipierbar. Seine annähe­
rungsweise Verwirklichung isr auf einen poliey mix angewiesen : 
.1) Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Integrität der Bürger 
bleibt primar eine Aufgabe des öffentLichen Umweltrechts mit seinem dominanten 

Bereich der Vorsorge (diesseits der Gef:threngrenze und jenseits des Restrisikos) 
neben der traditionellen Gcfahrenabwehr ( .. Umwdtpolitik mit der Pickelhaube« -
Ritter). Der überkommene command and control-Ansatz ist durch Flexibilisierung 
seiner Instrumente Und Prozeduren zu effektivieren: »Kooperauonsprinzip", Infor­
maliläl, Prozedur.tlitäl q,. 

b) Daneben kommt dem HaJtuTigsyecht als mittelbarem und dezentralem Steue­

rungsinstrument unverändert ein hoher Stellenwert zu"'. 
Ein zeitgemäßes Umwelrhafrungsrech( isr seinerseits durch fünf Elemente gekenn­

zeichner: 
- Verbesserung seiner Wirkungen durch Einführung eincr Gcfährdungshaftung mit 

Beweismaßred u ktion/K ausa li tätsvermu rung; 
Formen einer Gemeinschaftshafrung für kumulative Gcf;ihrdungsbeiträge (»en­

terprise liabililY«); 

'~9 Finsmger, V,.mthcrungsmärktc, '98J; de ... .IH.mmondlTlpp, InsurMlc~: COmpCtlClon or Rcguiltwn.. 
,,8\ . 

'40 Finsmger. Vcrhrauchenchu,z luf V.r"cherungsm~rk«n. '988, S.8,IS3. 
'41 Vgl. J»:u die »perspek'I\'lSchcn Aufsätzc " von Rillcr. Umweltpoli,ik und R(chts.nt~,cklung, NVwZ 

'987, 9'9: G. \Vinter. PerspektIVen des Umwellfechts, DVBI '988, 659· Vgl. ,ber ,,"eh Ladeur, 
Umwchrech, und l<chnolog!Scht' Inn""uon, In: Jlhrbuch des Umwelt- und T"chnikrechu (UTR) 
BJ. So 1988, S. JOS {(. 

'4' ÜbltchcrwcISe ergin,,-, um d .. Strafrecht. D.u S,,-afrech, • .-w.,,' SICh 1,-dO<:h rnll somen gegenuber dem 
Zivilrecht noch ve ... ch'rhen ",divodu:J (e,h .. chcn) Zurechnung<fonnen .Is völlig dysfunkuon.l. In 

e",em Bc-rc~ch. der weitgehend durch Anonym .. ö, und Ub,qu,\l;;t der Gcf3hrenquellen gekennzeIChnet 
15(, pr..vcntlons;cf(il.len'l l..u.szuüben. 
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2)0 - Haftung für ökologische Schäden (»ökologisches Schmerzensgeld.); 
- Schließung verbleibender Kompensa(ionslücken durch Errichtung eines ElUschä-

digungsfonds; 
- Ergänzung des Geschädigten-/Umweitschutzes und der Präventionswirkung 

durch Einführung einer obligatorischen Umwelthaftpflieheversichcrung. 
c) Verbleibende Präventionsdefizite dieser direkten und indirekten rechtlichen 
Regulierung sind durch den Einsatz ökonomm'ber Instrumente auszugleichen. Für 
die ökonomische Analyse ist die Frage des Schadens3usgleichs zweitrangig. Einge­
tretene Schäden sind bads, die es weniger auszugleichen als vielmehr zu verhindem 
gilt. Insoweit ist das Verursacherprinzip, das lange Zeit die n~tionalc Umwelt­
schutzdiskussion bestimmt hatl.O , nicht frei von einem kornpenSarlOllSrechdichen 
Reduktionismus. Zur Schadensprä'Vention könnten insoweit zusätzliche Umwclt­
»steuem«/Lenkungsabgaben nach dem Vorbild der Abwasserabgabe"" eingeführt 
werden. Sie wären zu erheben auf umweltbelastende und rechtSgutSgefährdende 
Produkre und Produktionsverfahren des primären und sekundäre::n Sektor. Erklartes 

Ziel wäre es, finanzielle AnreiLe für die Entwicklung umweltfreundljcherer inte­
grierter Technologien zu setzen, die nach Möglichkeit das Entstehen von Schadstof­
fen an der Quelle ganz verhindern, anstelle der bisher vorherrschenden sog. end-of­
thc-pipe-Technologien, die am Ende des Produktionsprozesses die Schadstof{aus­
bringung LU minimieren suchen. Die Höhe der Belastung hälte sich an der Erwart­
barkeit des Schadens bzw. an dem Risikoporcntial der Aktivität zu orientieren. 
Detaillierte Vorstellungen dazu sind - in der Nachfolge Pigou's - entwickelt 
worden L4!. ZU erwägen ist auch die lohn-/einkommensteuerliche Honorierung des 
Konsums teurerer umweltfreundlicher Produkte durch die Verbraucher. 

Konzeptionell 1St eine effeklive Umweltschtttzpolitik d,trch diese drei Ebenen ge­
kennzeIchnet: Admim~trallve RegulIerung, Haftungsrecht ulld Umweltsteuem. Die 

Chance der Verwirklichung einer derartigen Sehuc-.tpolitik wächst mit der "struktu­
rellen Ökologisierung« 1.\6 der Industriegesellschaft, d. h. der Durchsetzung gewan­

delter handlungsleitender sozialer Wertvorstellungen über den Umgang des Men­

schen mit der natürlichen Umwelt und der eigenen - gentechnologisch gefährdeten 
- Narur'i7. Diesen letzten Test der Lernfähigkeit sozialer Systeme hat die (Welt)­
Risikogesellschaft LU bestehen. Doch dazu ist sie - zumindest jenseits der Abstrak­
tionsweIten Luhmannscher System theorie - auf die Mitwirkung der agierenden 
Personen in Wirtschah, Wissenschaft, Politik etc. angewiesen. Hinsichclich des 
»Risikofaktors« Mensch bleibt jedoch Skepsis angebracht: 

,.Denn für dieses Leben 
Ist der Mensch nicht schlau genug. 
Niemals merkt er eben 

Allen Lug und Trug~'4 8 . 

l4J Vgl, da> Umwehprosnmm tler Bund"sreglC1uog "On '97' (BT-O~ . V1h7' O); E. RehblOtl<r. Poliu>ch. 
und rtchdiche Probleme dc.s V,.ru~"herpnn~,lps. '97 J. 

'44 VgJ. d:o..zu E. Br~I1<h UPR '984. '0; Ma~s ZN '987. 65: Bong,c'I>/ Kr,cmtr EurUm ~/87, S. ,oll. 
'4S Vgl. .(w, L""ncr, ÖkologISche Mork'w,rtsch.lo, '986. S. ,6. Ir.; L. Wick<, Di< ökologIschen Mil~ar­

den. ' 986. 
'46 V. Pnllw'I~, Gdahr<n.bwe"r - VarS<l'l:c - Ökolo~ISJ~rung, In: Simon,s (Hrsg.), r"ven(J\'c Un,w<h· 

politik, 1988, S, 49, \ 5 H. 
147 Zum Ans,,', e,n('s neu.n'g<n , M.nsch.n·NlIurr"c!u,o< "gI. W, v.n den Doclc. Die MOT>lisocrullg d.r 

menschlichen N,tur und die N'lUroc-:zuge ,n gescllsch.hlich,·o Io<",uooo<n, KnlV '987. ,l' . 
, 48 B. Brecht. Drclgroschenorer. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-2-209 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 04:03:36. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-2-209

